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AMTSBLATT
der Stadt Mönchengladbach

Nr. 48
Jahrgang 47

31. Oktober 2021

Der Oberbürgermeister gibt bekannt:
Beratungsvorlage Nr. 0892/X

Mönchengladbach, 09.09.2021

öffentlich

Fachbereich FB 40 Schule und Sport

Beratungsfolge

TOP:
Schulentwicklungsplanung – Ausbau
der Platzkapazitäten in der SEK I
1. Auslaufende Auflösung der Katho -

lischen Hauptschule Neuwerk
2. Ausbau der Hans-Jonas-Gesamt-

schule Neuwerk (Erhöhung der Re-
gelzügigkeit)

3. Schaffung der räumlichen Vorausset-
zungen

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für Schule und Bildung, der
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und
Wirtschaft und der Hauptausschuss emp-
fehlen:
Der Rat beschließt folgende schulorgani-
satorischen Maßnahmen:

1. Die Katholische Hauptschule Neuwerk,
Nespeler Str. 75, Schulnummer
137716, wird sukzessive mit Wirkung
vom 01.08.2022 aufgelöst. Die Schule
nimmt ab dem Schuljahr 2022/2023 in
der Jahrgangsstufe 5 keine Schülerin-
nen und Schüler mehr auf und bildet
keine Eingangsklasse. Die Auflösungs-
maßnahme wird solange fortgeführt,
wie ein ordnungsgemäßer Unterrichts-
betrieb an der Schule gewährleistet
werden kann.

2. Die Hans-Jonas-Gesamtschule Neu-
werk, Nespeler Str. 75, Schulnummer
194864, wird mit Wirkung vom
01.08.2022 ausgebaut und um 2 Züge
in der Sekundarstufe I erweitert. Der
Ausbau erfolgt in den vorhandenen
Räumen der zum Schulzentrum Neu-
werk gehörenden Katholischen Haupt-
schule Neuwerk.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den
vorgenannten schulorganisatorischen
Maßnahmen gem. § 81 Abs. 3 SchulG
die Genehmigung der Bezirksregierung
einzuholen.

4. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird im öffent-
lichen Interesse die sofortige Vollzie-
hung der Beschlüsse zu den Punkten 1
und 2 angeordnet.

Finanzwirksamkeit:
Finanzielle Auswirkung:

Zu dem Beschlussentwurf unter Punkt 2 ist
festzustellen, dass die erforderliche Raum-
kapazität für den Ausbau der Hans-
Jonas-Gesamtschule in den Räumlich -
keiten der Katholischen Hauptschule Neu-
werk vorhanden ist. Allerdings sind Räume
ergänzend bedarfsgerecht herzurichten
und auszustatten/einzurichten. Nach den
Kalkulationen des Gebäudemanagements
der Stadt Mönchengladbach (GMMG) für
die notwendigen Herrichtungen sowie des
Fachbereiches Schule und Sport für die
Einrichtung/Ausstattung stellen sich die
voraussichtlichen Kosten wie folgt dar:

Die veranschlagten Kosten für die bauliche
Herrichtung inkl. Planungs- und sonstiger
Nebenkosten betragen 560.000,00 €.
Hiervon fallen im Haushaltsjahr 2022
Planungskosten in Höhe von 40.200,00 €
an.
Für die notwendige Ausstattung/Einrich-
tung entstehen voraussichtlich Aufwen-
dungen in Höhe von 225.000,00 €.
Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen
sich damit auf insgesamt
785.000,00 €.

Für die im Jahr 2022 anfallenden Kosten
erfolgt Deckung über die für die Ertüch -
tigung des Schulstandortes Wilhelm-
Strauss-Str. veranschlagten aber dafür
nicht mehr benötigten Mittel. Ab dem Jahr
2023 sind die Finanzmittel im Haushalts-
entwurf einzuplanen. Es ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine Aussage darüber
möglich, wie sich die kalkulierten Kosten
ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die weite-
ren Jahre verteilen. Bis zu den Haushalts-
beratungen im Herbst 2022 wird eine sol-
che Aussage vorliegen. Bis dahin erfolgt
ebenso eine Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung nach § 14 KomHVO.
Die zur weiteren Umsetzung der Maßnah-
men ab 2023 benötigten Mittel können
durch die mittelfristig eingeplanten An -
sätze der LDI 1330 (Ertüchtigung Wilhelm-
Strauss-Str) gedeckt werden.

Auswirkung auf die Kinder- und Fami-
lienfreundlichkeit:

Durch die Auflösung der Katholischen
Hauptschule Neuwerk ergeben sich keine
negativen Auswirkungen auf die Kinder-
und Familienfreundlichkeit, weil an der
Hans-Jonas-Gesamtschule sowie den ver-
bleibenden Hauptschulen (im Planungsbe-
reich Nord z.B. Gemeinschaftshauptschule
Heinrich-Lersch) genügend freie Aufnah-
mekapazitäten für den Wechsel von der
Primarstufe vorhanden sind. 

Begründung:
Mit Beschluss vom 05.05.2021 hat der
Ausschuss für Schule und Bildung die Ver-
waltung beauftragt, die formalen Voraus-
setzungen für die jahrgangsweise auslau-
fende Auflösung der Katholischen Haupt-
schule Neuwerk, beginnend mit dem
Schuljahr 2022/23, zu schaffen. Weiterhin
sollte durch die Verwaltung geprüft wer-
den, wie eine Erweiterung der Zügigkeit
der Hans-Jonas-Gesamtschule in den
Räumen der Katholischen Hauptschule
Neuwerk dargestellt werden kann (Vorlage
0696/X).

 
 Gremium Sitzungs-
                                                 datum
 Ausschuss für Schule 15.09.2021
 und Bildung
 Ausschuss für Finanzen,           23.09.2021
 Beteiligungen und Wirtschaft    
 Hauptausschuss 29.09.2021
 Rat 06.10.2021



Ausbau der Hans-Jonas-Gesamtschule
Neuwerk (Erhöhung der Regelzügigkeit)

Im Rahmen der Anmeldeverfahren für die
weiterführenden Schulen in der Stadt Mön-
chengladbach hat sich in der Vergangen-
heit gezeigt, dass eine durchgängig hohe
Nachfrage nach Gesamtschulplätzen be-
steht. Die vorhandenen Kapazitäten rei-
chen nicht aus, um den Bedarf vollständig
zu decken. Hierbei erfolgte bis zum Anmel-
deverfahren für das Schuljahr 2019/20 ein
vorgezogenes Anmeldeverfahren für die
Gesamtschulen. In diesem Jahr wurde
erstmals ein gleichzeitiges Anmeldeverfah-
ren für alle Schulformen der Sekundarstufe
I für das Schuljahr 2021/2022 durch -
geführt. Auch bei diesem Verfahren hat
sich gezeigt, dass weiterhin ein Bedarfs -
überhang besteht und Schülerinnen und
Schüler an andere Schulformen verwiesen
werden mussten. 

Die entsprechenden Anmeldeüberhänge
der vergangenen 5 Jahre stellen sich wie
folgt dar:

Darstellung der Anmeldungen an den
Gesamtschulen ab dem Schuljahr
2017/18

*Nach dem ersten Anmeldeblock konnten
insgesamt 163 SuS nicht auf genommen
werden. Da die GS Espenstraße im
zweiten Anmeldeblock noch Aufnahmeka-
pazitäten hatte, verringerte sich die Anzahl
der Verweisungen an andere Schulformen
auf 124.

Bei Umsetzung der schulorganisatorischen
Maßnahmen und Ausbau der Gesamt-
schule Hans-Jonas-Neuwerk sowie der
Gesamtschule Rheydt-Mülfort um jeweils 2
Züge (s. auch Vorlage 0907/X) würden in
den Planungsbereichen Nord und Süd je-
weils 54 zusätzliche Ge-samtschulplätze
geschaffen. 

Betrachtet man darüber hinaus die Anzahl
der Anmeldungen an den Gesamtschulen
der vergangenen fünf Jahre im Verhältnis
zu allen Anmeldungen an allen Schul -
formen so ist festzustellen, dass bei dem
vorgezogenen Anmeldeverfahren der Ge-
samtschulen für die Schuljahre 2017/18 –
2020/21 die Anmeldequote der Gesamt-
schulen bei über 40% aller Anmeldungen
liegt. Bei dem gleichzeitigen Anmeldever-
fahren für alle Schulformen für das aktuelle
Schuljahr 2021/22 beträgt diese Quote
39%. Nachfolgend die zahlenmäßige
Übersicht hierzu:

Darstellung der Anmeldungen an den
Gesamtschulen im Verhältnis der An-
meldungen an allen Schulformen ab
dem Schuljahr 2017/18

Die vorliegenden Daten zu den zu erwar-
tenden gesamtstädtischen Übergängen
aus dem Primarbereich in die Sekundar-
stufe I für die kommenden fünf Jahre zei-
gen einen Anstieg um ca. 250 Schülerin-
nen und Schüler von 2.238 im Schuljahr
2022/23 auf 2.493 im Schuljahr 2026/27.
Hierdurch werden die Anmeldezahlen für
alle Schulformen entsprechend steigen.
Dies bedeutet auch, dass dadurch die rela-
tive Quote der dann möglichen Aufnahmen
an den Gesamtschulen im Verhältnis zu
den Aufnahmen an allen Schulformen ins-
gesamt sinkt. So nimmt die Übergangs-
quote aus den 4. Jahrgängen an die Ge-
samtschulen gesamtstädtisch von 35,0%
im Schuljahr 2022/23 auf 31,4% im Schul-
jahr 2026/27 ab. Hierbei ist der Ausbau der
beiden Gesamtschulen bereits berücksich-
tigt. Im Planungsbereich Nord sinkt diese
Übergangsquote im genannten Zeitraum
von 37,8% auf 34,4%. Damit zeigt sich,
dass auch bei einem Ausbau der Hans-
Jonas-Gesamtschule Neuwerk zukünftig
die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen
sowohl im Planungsbereich Nord insge-
samt als auch an dieser Gesamtschule
konkret das Angebot weiterhin übersteigen
wird.

Mit Anlage 1 ist die entsprechende detail-
lierte anlassbezogene Schülerzahlpro -
gnose für die kommenden fünf Jahre
beigefügt. Diese beinhaltet die Prognose
der gesamtstädtischen Schülerzahlen der
5. Jahrgangsstufe insgesamt, die Pro -
gnose für die 5. Jahrgänge der Gesamt-
schulen (gesamtstädtisch und für die
Planungsbereiche Nord und Süd) sowie
die schulscharfe Prognose der Schüler-
und Klassenzahlen für die Hans-Jonas-
Gesamtschule Neuwerk.

Die Schulkonferenz der Hans-Jonas-
Gesamtschule Neuwerk spricht sich für
den Ausbau der Schule aus. Die Stellung -
nahme ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Auflösung der Katholischen
Hauptschule Neuwerk

Die Katholische Hauptschule Neuwerk ist
eine zweizügige Ganztagsschule. Sie be-
findet sich gemeinsam mit der Hans-
Jonas-Gesamtschule auf dem Gelände
des Schulzentrums Neuwerk. 

In den vergangenen fünf Jahren wurden
wie folgt Schülerinnen und Schüler im
Rahmen des Anmeldeverfahrens für den
5. Jahrgang angemeldet:

2017/18 38
2018/19 35
2019/20 34
2020/21 26
2021/22 33

Die Anmeldezahlen der vergangenen vier
Jahre liegen unterhalb der Bandbreite von
18 bis 30 Schülerinnen und Schüler zur
Bildung von zwei Eingangsklassen. 
Für die zukünftigen Übergangsjahrgänge
stünden bei einer Auflösung der Haupt-
schule genügend Aufnahmekapazitäten an
der Hans-Jonas-Gesamtschule oder auch
einer anderen Hauptschule im
Stadtgebiet (im Planungsbereich Nord
z.B. Gemeinschaftshauptschule Heinrich-
Lersch) zur Verfügung. 
Bei einer sukzessiven Auflösung der
Katholischen Hauptschule Neuwerk, be-
ginnend ab dem 01.08.2022, würden erst-
mals mit dem kommenden Anmelde -
verfahren für das Schuljahr 2022/23 keine
Schülerinnen und Schüler mehr aufgenom-
men und es würden keine Eingangsklas-
sen mehr gebildet. Die Schule wäre damit
zum Ende des Schuljahres 2026/27 voll-
ständig aufgelöst. 

Mit Schulkonferenzbeschluss vom 20.05.
2021, der als Anlage 3 beigefügt ist,
spricht sich die Schule gegen eine
Schließung aus.

Die Stellungnahme der Unteren Schul -
aufsichtsbehörde zur beabsichtigten
Schließung der Katholischen Hauptschule
Neuwerk liegt als Anlage 4 bei.

Schaffung der räumlichen
Voraussetzungen

Die Katholische Hauptschule Neuwerk ist
mit ausreichend Räumen für eine 2-zügige
Ganztagsschule ausgestattet. Eine ent-
sprechende Übersicht ist mit Anlage 5
beigefügt. 

Bei einer 2-zügigen Erweiterung der
Sekundarstufe I werden für die Hans-
Jonas-Gesamtschule über einen Zeitraum
von 6 Jahren zwei AUR jährlich, damit ins-
gesamt 12 AUR benötigt. Darüber hinaus
besteht ein Bedarf an zusätzlichen 6 FUR.
Durch die sukzessive Auflösung benötigt
die Hauptschule ab dem Schuljahr
2022/23 jährlich 2 AUR weniger. Diese
dann freiwerdenden Räume können be-
darfsgerecht von der Gesamtschule über-
nommen werden. Die für den Ausbau er-
forderlichen FUR sind bereits im Bestand
der Hauptschule vorhanden und können
bei einem kontinuierlichen Hineinwachsen
der Gesamtschule in das Gebäude der
Hauptschule in Absprache zwischen den
Schulen von dieser mitgenutzt und
schließlich übernommen werden. 

Schuljahr         Anmel -           Auf-               Ver-
                         dungen       nahmen      weisungen
2017/18        1062         714            348
2018/19          964         698            266
2019/20          973         701            272
2020/21        1020         726            294
2021/22          873         736            124*
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2017/18     2246       1062      47,3%
2018/19     2204         964      43,7%
2019/20     2167         973      44,9%
2020/21     2258       1020      45,2%
2021/22     2240         873      39,0%
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Insofern ist eine Schaffung von zusätz -
lichem Raum oder FUR nicht erforderlich.
Um den Bedürfnissen der Gesamtschule
im Hinblick auf die Nutzung der Räume in
ihrer zukünftigen Funktion zu entsprechen,
sind bauliche Herrichtungen im Bestand
vorzunehmen. Die Realisierung ent -
sprechender Maßnahmen ist in 2024 und
2027 notwendig, ein konkreter Zeitenplan
für die Umsetzung ist mit dem GMMG
noch abzustimmen. Auf die zukünftig
vorgesehenen Raumnutzungen sowie die
erforderlichen Herrichtungen hat sich die
Schulverwaltung mit der Schulleitung der
Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk so-
wie dem GMMG verständigt.
Nach endgültiger Auflösung der Haupt-
schule zum Ende des Schuljahres 2026/27
stünden der Gesamtschule im Endausbau
damit die erforderlichen Räume für den
Ausbau auf 6 Züge in der Sekundarstufe I
zur Verfügung. Eine Übersicht der Raum-
versorgung im Endausbau ist in der Anlage
6 dargestellt.
Für die bauliche Herrichtung veranschlagt
das GMMG Kosten i.H.v. 560.000 €.
Das GMMG weist darauf hin, dass diese
Kalkulation zunächst nur die Raumände-
rungsmaßnahmen beinhaltet. Die am
Stand ort dringend zu berücksichtigenden
Bauunterhaltungsmaßnahmen insbeson-
dere Fenstersanierungsarbeiten sowie
Dachsanierungen sind darin nicht enthal-
ten. 

Darüber hinaus ist eine zusätzliche Aus-
stattung/Einrichtung erforderlich, deren Kos -
ten sich auf voraussichtlich 225.000, – €
belaufen (hiervon 190.000,– € für eine
notwendige neue naturwissenschaftliche
Samm lung). 

Die Gesamtkosten der Maßnahme be -
tragen damit voraussichtlich 785.000 €.

Von den benachbarten Schulträgern
(Städte Willich, Wegberg, Viersen, Kor-
schenbroich, Jüchen, Erkelenz, Schwalm-
tal) wurde eine Stellungnahme zu den
beabsichtigten schulorganisatorischen
Maßnahmen eingeholt. Bedenken wurden
nicht erhoben.

Begründung der Anordnung
der sofortigen Vollziehung 

Wegen des besonderen öffentlichen Inter-
esses an einem nachfrageorientierten Ge-
samt- und Hauptschulangebot und an der
Planungssicherheit für das bevorstehende
Anmeldeverfahren für das Schuljahr
2022/23 ist die Anordnung der sofortigen
Vollziehung notwendig. Nur so kann
sichergestellt werden, dass eine An -
meldung an Schulstandorten, die für eine
auslaufende Auflösung vorgesehen sind,
nicht mehr vorgenommen werden können.

Gegenüber diesem besonderen öffent -
lichen Interesse hat das Interesse der Er-
ziehungsberechtigten, die beabsichtigen,
ihre Kinder an der Katholischen Haupt-
schule Neuwerk anzumelden, zurückzu -
treten. Diese Schülerinnen und Schüler
können an der Hans-Jonas-Gesamtschule
Neuwerk oder anderen Hauptschulen, die
in zumutbarer Entfernung erreichbar und
aufnahmefähig sind (im Planungsbereich
Nord z.B. die Gemeinschaftshauptschule
Heinrich-Lersch), angemeldet werden.

Schülerinnen und Schüler, die die Haupt-
schule bereits besuchen, können ihre
Schulzeit auch dort beenden soweit ein
ordnungsgemäßer Schulbetrieb zu ge-
währleisten ist. Lediglich Schülerinnen und
Schüler, die im Schuljahr 2021/22 die
5. Klasse der Katholischen Hauptschule
Neuwerk besuchen und künftig nicht ver-
setzt werden, müssen auf eine benach -
barte Schule überwechseln. Dieser Schul-
wechsel ist bei Bedarf auf Grund des Aus-
baus der Hans-Jonas-Gesamtschule Neu-
werk realisierbar.

Öffentliche Bekanntmachung 

Der Beschluss zu Punkt 1 wird mit folgen-
dem Zusatz im Amtsblatt der Stadt Mön-
chengladbach öffentlich bekanntgemacht:

„Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag
nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Die dem Ratsbeschluss zugrundeliegende
Vorlage kann ab sofort und zu den üb -
lichen Öffnungszeiten (montags bis frei-
tags von 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr und zu-
sätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr) nach vorheriger Terminverein-
barung im Fachbereich Schule und Sport
der Stadt Mönchengladbach, Verwaltungs-
gebäude 1, Voltastr. 2, Zimmer 9 ein -
gesehen werden.“ 

Gez.
Felix Heinrichs
Oberbürgermeister

Anlagen
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Anlage 2 zur Vorlage 0892/X
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Anlage 3 zur Vorlage 0892/X
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Anlage 4 zur Vorlage 0892/X
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Beschlussausfertigung Rat 
vom 06.10.2021

Mönchengladbach, 11.10.2021

An: FB 40 Schule und Sport

LfdNr.TO 2

TOP-Nr.: 0892/X Schulentwicklungs -
planung - Ausbau der Platzkapazitäten in
der SEK I
1. Auslaufende Auflösung der Katholischen

Hauptschule Neuwerk
2. Ausbau der Hans-Jonas-Gesamtschule

Neuwerk (Erhöhung der Regelzü?gigkeit)
3. Schaffung der räumlichen Vorausset-

zungen

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss fu?r Schule und Bildung, der
Ausschuss fu?r Finanzen, Beteiligung und
Wirtschaft und der Hauptausschuss emp-
fehlen:

Der Rat beschließt folgende schulorgani-
satorischen Maßnahmen:
1. Die Katholische Hauptschule Neuwerk,

Nespeler Str. 75, Schulnummer
137716, wird sukzessive mit Wirkung
vom 01.08.2022 aufgelöst. Die Schule
nimmt ab dem Schuljahr 2022/2023 in
der Jahrgangsstufe 5 keine Schü?lerin-
nen und Schü?ler mehr auf und bildet
keine Eingangsklasse. Die Auflösungs-
maßnahme wird solange fortgefü?hrt,
wie ein ordnungsgemäßer Unterrichts-
betrieb an der Schule gewährleistet
werden kann.

2. Die Hans-Jonas-Gesamtschule Neu-
werk, Nespeler Str. 75, Schulnummer
194864, wird mit Wirkung vom
01.08.2022 ausgebaut und um 2 Zu?ge
in der Sekundarstufe I erweitert. Der
Ausbau erfolgt in den vorhandenen
Räumen der zum Schulzentrum Neu-
werk gehörenden Katholischen Haupt-
schule Neuwerk.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den
vorgenannten schulorganisatorischen
Maßnahmen gem. § 81 Abs. 3 SchulG
die Genehmigung der Bezirksregierung
einzuholen.

4. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird im öffent-
lichen Interesse die sofortige Vollzie-
hung der Beschlu?sse zu den Punkten 1
und 2 angeordnet.

Abstimmungsergebnis:
Mit Stimmenmehrheit beschlossen
Ja-Stimmen 43
Nein-Stimmen 28
Enthaltung 1

Fu?r die Richtigkeit der Ausfertigung
gez. Andreas Rothkopf
Schriftfu?hrung

TOP:
Schulentwicklungsplanung – Ausbau
der Platzkapazitäten in der SEK I

1. Auslaufende Auflösung der Gemein-
schaftshauptschule Kirschhecke

2. Ausbau der Gesamtschule Rheydt-
Mülfort (Erhöhung der Regelzügig-
keit)

3. Schaffung der räumlichen Vorausset-
zungen

Der Rat beschließt folgende schulorgani-
satorischen Maßnahmen (Variante A):

1. Die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke, Kirschhecke 10, Schulnummer
138368, wird sukzessive mit Wirkung
vom 01.08.2022 aufgelöst. Die Schule
nimmt ab dem Schuljahr 2022/2023 in
der Jahrgangsstufe 5 keine Schülerin-
nen und Schüler mehr auf und bildet
keine Eingangsklasse. Die Auflösungs-
maßnahme wird solange fortge-führt,
wie ein ordnungsgemäßer Unterrichts-
betrieb an der Schule gewährleistet
wer-den kann.

2. Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort, Re-
alschulstr. 14, Schulnummer 193355,
wird mit Wirkung vom 01.08.2022 aus-
gebaut und um 2 Züge in der Sekund-
arstufe I erweitert.

3. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23
führt die Gesamtschule Rheydt-Mülfort
dauerhaft einen Teilstandort (§ 83 Abs.
6 SchulG NRW) im Schulgebäude
Kirschhecke 10, in dem alle Parallel-
klassen der Jahrgänge 5 und 6 unterge-
bracht sind.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den
vorgenannten schulorganisatorischen
Maß-nahmen gem. § 81 Abs. 3 SchulG
die Genehmigung der Bezirksregierung
einzuholen.

5. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird im öffent-
lichen Interesse die sofortige Vollzie-
hung der Beschlüsse zu Punkt 1 ange-
ordnet.

Oder

der Rat beschließt folgende schulorganisa-
torischen Maßnahmen (Variante B):

1. Die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke, Kirschhecke 10, Schulnummer
138368, wird sukzessive mit Wirkung
vom 01.08.2022 aufgelöst. Die Schule
nimmt ab dem Schuljahr 2022/2023 in
der Jahrgangsstufe 5 keine Schülerin-
nen und Schüler mehr auf und bildet
keine Eingangsklasse. Die Auflösungs-
maßnahme wird solange fortge-führt,
wie ein ordnungsgemäßer Unterrichts-
betrieb an der Schule gewährleistet
wer-den kann.

2. Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort, Re-
alschulstr. 14, Schulnummer 193355,
wird mit Wirkung vom 01.08.2022 aus-
gebaut und um 2 in der Sekundarstufe I
erweitert.

3. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23
führt das Berufskolleg für Wirtschaft
und Verwal-tung Rheydt-Mülfort,
Bruchstr. 58, Schulnummer 173009,
vorübergehend bis zum 31.07.2027 ei-
nen Teilstandort (§ 83 Abs. 6 SchulG
NRW) im Schulgebäude Kirschhe-cke
10. Nach endgültiger Auflösung der Ge-
meinschaftshauptschule Kirschhecke
zieht das Berufskolleg für Wirtschaft
und Verwaltung Rheydt-Mülfort voll-
ständig in das Schulgebäude Kirsch-
hecke 10 um.

4. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23
führt die Gesamtschule Rheydt-Mülfort
dauerhaft einen Teilstandort (§ 83 Abs.
6 SchulG NRW) im Schulgebäude
Bruchstr. 58.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den
vorgenannten schulorganisatorischen
Maß-nahmen gem. § 81 Abs. 3 SchulG
die Genehmigung der Bezirksregierung
einzuholen.

6. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird im öffent-
lichen Interesse die sofortige Vollzie-
hung der Beschlüsse zu Punkt 1 ange-
ordnet.

Finanzwirksamkeit:
Finanzielle Auswirkung:

Zu Variante A
Zu dem Beschlussentwurf unter Punkt 3
zur Variante A ist festzustellen, dass die er-
forderliche Raumkapazität für den Ausbau
der Gesamtschule Rheydt-Mülfort mit Bil-
dung eines Teilstandortes in den Räum-
lichkeiten der Gemeinschaftshauptschule
Kirschhecke grundsätzlich vorhanden ist.
Lediglich ein zusätzlicher Mehrzweckraum
für Freizeit/Betreuung in Modulbauweise
ist zu errichten. Diverse Räume, insbeson-
dere Fachunterrichtsräume, sind ergän-
zend bedarfsgerecht herzurichten und
auszustatten/einzurichten. Nach den Kal-
kulationen des Gebäudemanagements der
Stadt Mönchengladbach (GMMG) für die

Beratungsvorlage Nr. 0907/X 

Mönchengladbach, 17.09.2021 

öffentlich

Fachbereich FB 40 Schule und Sport 

 Beratungsfolge
 Gremium Sitzungs-
                                                 datum
 Ausschuss für Schule 15.09.2021
 und Bildung
 Ausschuss für Finanzen,           23.09.2021
 Beteiligungen und Wirtschaft    
 Hauptausschuss 29.09.2021
 Rat 06.10.2021
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notwendigen Herrichtungen sowie des
Fachbereiches Schule und Sport für die
Einrichtung/Ausstattung stellen sich die
voraussichtlichen Kosten wie folgt dar:

Die veranschlagten Kosten für die bauliche
Herrichtung inkl. Planungs- und sonstiger
Nebenkosten betragen 1.482.810,00 €.
Hiervon fällt voraussichtlich ein Teilbetrag
in Höhe von 82.800,00 € im Haushaltsjahr
2022 an.
Für die notwendige Ausstattung/Einrich-
tung entstehen voraussichtlich Aufwen-
dungen in Höhe von 774.400,00 €. Hier-
von ist voraussichtlich ein Teilbetrag in
Höhe von 523.000 € im Haushaltsjahr
2022 erforderlich. 
Die kalkulierten Gesamtkosten für die Vari-
ante A werden damit auf insgesamt
2.257.210,– € beziffert, wovon ein Teilbe-
trag von 605.800,00 € im Haushaltsjahr
2022 zu veranschlagen ist.

Für die im Jahr 2022 anfallenden Kosten
erfolgt Deckung über die für die Maßnah-
me Ertüchtigung des Schulstandortes Wil-
helm-Strauss-Str. veranschlagten aber
dafür nicht mehr benötigten Mittel. Ab dem
Jahr 2023 sind die Finanzmittel im Haus-
haltsentwurf einzuplanen. Es ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch keine Aussage darüber
möglich, wie sich die kalkulierten Kosten
ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die weite-
ren Jahre verteilen. Bis zu den Haushalts-
beratungen im Herbst 2022 werden solche
Aussagen vorliegen. Bis dahin erfolgt
ebenso eine Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung nach § 14 KomHVO.

Die zur weiteren Umsetzung der Maßnah-
men ab 2023 benötigten Mittel können na-
hezu voll-ständig durch die mittelfristig
eingeplanten Ansätze der LDI 1330 (Er-
tüchtigung Wilhelm-Strauss-Str.) gedeckt
werden.

Zu Variante B
Zu dem Beschlussentwurf unter den Punk-
ten 3 und 4 zur Alternative B ist festzustel-
len, dass die erforderlichen Raumkapazitä-
ten sowohl am Schulstandort Kirschhecke
10, für einen Umzug des Berufskollegs
Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwal-
tung in dieses Schulgebäude, als auch am
Schulstandort Bruchstr. 58, für den Aus-
bau der Gesamtschule Rheydt-Mülfort um
zwei Züge und Bildung eines Teilstandor-
tes in diesem Schulgebäude, vorhanden
sind. Diverse Räume, insbesondere auch
Fachunterrichtsräume, sind an beiden
Standorten ergänzend bedarfsgerecht her-
zurichten und auszustatten/einzurichten,
vorhandene Fachunterrichtsräume am
Standort Kirschhecke 10 zurückzubauen.
Die Schaffung von zusätzlichem Raum ist
nicht erforderlich. Nach den Kalkulationen
des Gebäudemanagements der Stadt
Mönchengladbach (GMMG) für die not-
wendigen Herrichtungen sowie des Fach-
bereiches Schule und Sport für die Einrich-
tung/Ausstattung stellen sich die voraus-
sichtlichen Kosten wie folgt dar:

Die veranschlagten Kosten für die bauliche
Herrichtung des Standortes Kirschhecke

10 inkl. Planungs- und sonstiger Nebenko-
sten betragen 1.288.300,00 €. Hiervon fällt
voraussichtlich ein Teilbetrag in Höhe von
63.663,00 € im Haushaltsjahr 2022 an.
Für die notwendige Ausstattung/Einrich-
tung, die Verkabelung und Infrastruktur für
die EDV sowie den Umzug entstehen vor-
aussichtlich Aufwendungen in Höhe von
220.000,00 €. Hier-von ist voraussichtlich
ein Teilbetrag in Höhe von 55.000 € im
Haushaltsjahr 2022 erforderlich.
Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen
sich damit auf insgesamt
1.508.300,00 €, wo-von ein Teilbetrag von
118.663,00 € im Haushaltsjahr 2022 zu
veranschlagen ist.

Die veranschlagten Kosten für die bauliche
Herrichtung des Standortes Bruchstr. 58
inkl. Planungs- und sonstiger Neben kosten
betragen 544.693,00€. Hiervon fällt vor-
aussichtlich ein Teilbetrag in Höhe von
40.017,00 € im Haushaltsjahr 2022 an
Für die notwendige Ausstattung/Einrich-
tung entstehen voraussichtlich Aufwen-
dungen in Höhe von 1.040.000,00 €. Hier-
von ist voraussichtlich ein Teilbetrag in
Höhe von 445.000 € im Haushaltsjahr
2022 erforderlich
Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen
sich damit auf insgesamt
1.584.693,00 €, wovon ein Teilbetrag von
485.017,00 € im Haushaltsjahr 2022 zu
veranschlagen ist.

Die Gesamtkosten für die Alternative B be-
tragen nach den vorliegenden Kalkulatio-
nen damit voraussichtlich 3.092.993,00 €.

Diese Kosten können sich noch um ggf. an
das Land zu erstattende Fördergelder in
Höhe von bis zu 35.000 € erhöhen. Im
Jahr 2017 ist im Rahmen des Förderpro-
gramms Gute Schu-le 2020 dieser Förder-
betrag für die Ertüchtigung der Mensa der
Gemeinschaftshauptschule Kirschhecke
verwendet worden. Da die Mensa bei
einem Umzug des Berufskollegs Rheydt-
Mülfort an diesen Standort nicht mehr
benötigt wird, ist der Förderbetrag ggf. zu
erstatten.

Für die im Jahr 2022 anfallenden Kosten
erfolgt Deckung über die für die Maßnah-
me Ertüchtigung des Schulstandortes Wil-
helm-Strauss-Str. veranschlagten aber
dafür nicht mehr benötigten Mittel. Ab dem
Jahr 2023 sind die Finanzmittel im Haus-
haltsentwurf einzuplanen. Es ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch keine Aussage darüber
möglich, wie sich die kalkulierten Kosten
ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die weite-
ren Jahre verteilen. Bis zu den Haushalts-
beratungen im Herbst 2022 werden solche
Aussagen vorliegen. Bis dahin erfolgt
ebenso eine Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung nach § 14 KomHVO.

Die zur weiteren Umsetzung der Maßnah-
men ab 2023 benötigten Mittel können
nicht vollständig durch die mittelfristig ein-
geplanten Ansätze der LDI 1330 (Ertüchti-
gung Wilhelm-Strauss-Str.) gedeckt wer-
den. 

Auswirkung auf die Kinder- und Fami -
lienfreundlichkeit:
Auswirkung:

Mit der Auflösung der Gemeinschafts-
hauptschule Kirschhecke ergeben sich kei-
ne negativen Auswirkungen auf die Kinder-
und Familienfreundlichkeit, weil an der Ge-
samtschule Rheydt-Mülfort sowie den ver-
bleibenden Hauptschulen (im Planungsbe-
reich Süd z.B. Gemeinschaftshauptschule
Dohr und Comeniusschule) genügend freie
Aufnahmekapazitäten für den Wechsel von
der Primarstufe vorhanden sind. 

Begründung:
Mit Beschluss vom 05.05.2021 hat der
Ausschuss für Schule und Bildung die Ver-
waltung beauftragt, die formalen Voraus-
setzungen für die jahrgangsweise auslau-
fende Auflösung der Gemeinschaftshaupt-
schule Kirschhecke, beginnend mit dem
Schuljahr 2022/23, zu schaffen. Weiterhin
sollte durch die Verwaltung geprüft wer-
den, wie die bereits in der letzten Wahlpe-
rio-de beschlossene, aber nicht ausfinan-
zierte zweizügige Erweiterung der Gesamt-
schule Rheydt-Mülfort unter Einbeziehung
des Gebäudes der auslaufenden Gemein-
schaftshaupt-schule Kirschhecke darge-
stellt werden kann. Die Raumsituation des
Berufskollegs Rheydt-Mülfort ist auch wei-
terhin in die Betrachtung einzubeziehen
(Vorlage 0696/X).

1. Ausbau der Gesamtschule Rheydt-
Mülfort (Erhöhung der Regelzügig-
keit)

Im Rahmen der Anmeldeverfahren für die
weiterführenden Schulen in der Stadt Mön-
chengla-dbach hat sich in der Vergangen-
heit gezeigt, dass eine durchgängig hohe
Nachfrage nach Gesamtschulplätzen be-
steht. Die vorhandenen Kapazitäten rei-
chen nicht aus, um den Bedarf vollständig
zu decken. Hierbei erfolgte bis zum Anmel-
deverfahren für das Schuljahr 2019/20 ein
vorgezogenes Anmeldeverfahren für die
Gesamtschulen. In diesem Jahr wurde
erstmals ein gleichzeitiges Anmeldeverfah-
ren für alle Schulformen der Sekundarstufe
I für das Schul-jahr 2021/2022 durchge-
führt. Auch bei diesem Verfahren hat sich
gezeigt, dass weiterhin ein Bedarfsüber-
hang besteht und Schülerinnen und
Schüler an andere Schulformen verwiesen
werden mussten.

Die entsprechenden Anmeldeüberhänge
der vergangenen 5 Jahre stellen sich wie
folgt dar:

Darstellung der Anmeldungen an den
Gesamtschulen ab dem Schuljahr
2017/18
Schuljahr 2017/18 2018/19
2019/20

*Nach dem ersten Anmeldeblock konnten
insgesamt 163 SuS nicht aufgenommen
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Schuljahr         Anmel -           Auf-               Ver-
                         dungen       nahmen      weisungen
2017/18        1062         714            348
2018/19          964         698            266
2019/20          973         701            272
2020/21        1020         726            294
2021/22          873         736            124*



werden. Da die GS Espenstraße im zwei-
ten Anmeldeblock noch Aufnahmekapa-
zitäten hatte, verringerte sich die Anzahl
der Verweisungen an andere Schulformen
auf 124.

Bei Umsetzung der schulorganisatorischen
Maßnahmen und Ausbau der Gesamt-
schule Rheydt-Mülfort und der Hans-Jo-
nas-Gesamtschule Neuwerk um jeweils 2
Züge (s. auch Vorlage 0892/X) würden in
den Planungsbereichen Nord und Süd je-
weils 54 zusätzliche Gesamtschulplätze
geschaffen. 

Betrachtet man darüber hinaus die Anzahl
der Anmeldungen an den Gesamtschulen
der vergangenen fünf Jahre im Verhältnis
zu allen Anmeldungen an allen Schulfor-
men so ist festzustellen, dass bei dem vor-
gezogenen Anmeldeverfahren der Ge-
samtschulen für die Schuljahre 2017/18 –
2020/21 die Anmeldequote der Gesamt-
schulen bei über 40% aller Anmeldungen
liegt. Bei dem gleichzeitigen Anmeldever-
fahren für alle Schulformen für das aktuelle
Schuljahr 2021/22 beträgt diese Quote
39%. Nachfolgend die zahlenmäßige
Übersicht hierzu:

Darstellung der Anmeldungen an den
Gesamtschulen im Verhältnis der An-
meldungen an allen Schulformen ab
dem Schuljahr 2017/18

Die vorliegenden Daten zu den zu erwar-
tenden Übergängen aus dem Primarbe-
reich in die Sekundarstufe I für die kom-
menden fünf Jahre zeigen einen Anstieg
um ca. 250 Schülerinnen und Schüler von
2.238 im Schuljahr 2022/23 auf 2.493 im
Schuljahr 2026/27. Hierdurch wer-den die
Anmeldezahlen für alle Schulformen ent-
sprechend steigen. Dies bedeutet auch,
dass dadurch die relative Quote der dann
möglichen Aufnahmen an den Gesamt-
schulen im Ver-hältnis zu den Aufnahmen
an allen Schulformen insgesamt sinken
wird. So nimmt die Über-gangsquote aus
den 4. Jahrgängen an die Gesamtschulen
gesamtstädtisch von 35,0% im Schuljahr
2022/23 auf 31,4% im Schuljahr 2026/27
ab. Hierbei ist der Ausbau der beiden Ge-
samtschulen bereits berücksichtigt. Im
Planungsbereich Süd sinkt diese Über-
gangsquote im genannten Zeitraum von
32,6% auf 28,0%. Basierend auf dem bis-
herigen Schulwahlverhalten ist damit da-
von auszugehen, dass auch bei einem
Ausbau der Gesamtschule Rheydt-Mülfort
die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen
sowohl im Planungsbereich Süd insgesamt

als auch an dieser Gesamtschule konkret
das Angebot zukünftig weiterhin überstei-
gen wird.

Mit Anlage 1 ist die entsprechende detail-
lierte anlassbezogene Schülerzahlprogno-
se für die kommenden fünf Jahre bei -
gefügt. Diese beinhaltet die Prognose der
gesamtstädtischen Schülerzahlen der 5.
Jahrgangsstufe insgesamt, die Prognose
für die 5. Jahrgänge der Gesamtschulen
(gesamtstädtisch und für die Planungsbe-
reiche Nord und Süd) sowie die schul-
scharfe Prognose der Schüler- und Klas-
senzahlen für die Gesamtschule Rheydt-
Mülfort.

Die Schulkonferenz der Gesamtschule
Rheydt-Mülfort spricht sich gegen den
Ausbau der Schule aus. Die Stellung -
nahme ist der Anlage 2 zu entnehmen.

2. Auflösung der Gemeinschaftshaupt-
schule Kirschhecke

Die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke ist eine dreizügige Ganztagsschule.
In den ver-gangenen fünf Jahren wurden
wie folgt Schülerinnen und Schüler im
Rahmen des Anmeldeverfahrens für den 5.
Jahrgang angemeldet:

2017/18 41
2018/19 39
2019/20 26
2020/21 25
2021/22 23

Die Anmeldezahlen reichen nicht aus, um
die Regelzügigkeit auszuschöpfen. In den
vergan-genen drei Jahren lagen die An-
meldezahlen unterhalb der Bandbreite von
18 bis 30 Schülerinnen und Schülern für
die Bildung von zwei Eingangsklassen. 

Für die zukünftigen Übergangsjahrgänge
stünden bei einer Auflösung der Haupt-
schule genügend Aufnahmekapazitäten an
der Gesamtschule Rheydt-Mülfort sowie
anderen Hauptschulen im Stadtgebiet (im
Planungsbereich Süd z.B. Gemeinschafts-
hauptschule Dohr und Comeniusschule)
zur Verfügung. 

Bei einer sukzessiven Auflösung der Ge-
meinschaftshauptschule Kirschhecke, be-
ginnend ab dem 01.08.2022, würden erst-
mals mit dem kommenden Anmeldever-
fahren für das Schuljahr 2022/23 keine
Schülerinnen und Schüler mehr aufgenom-
men und es würden keine Eingangsklas-
sen mehr gebildet. Die Schule wäre damit
zum Ende des Schuljahres 2026/27 voll-
ständig aufgelöst. 

Die Schulkonferenz spricht sich mit Be-
schluss vom 27.05.2021, der als Anlage 3
beigefügt ist, für den Erhalt der Schule aus.
Die Stellungnahme der Unteren Schul -
aufsichtsbehörde zur beabsichtigten
Schließung der Gemeinschaftshauptschule
Kirschhecke liegt als Anlage 4 bei.

3. Schaffung der räumlichen Voraus -
setzungen

Für den Ausbau der Gesamtschule
Rheydt-Mülfort um zwei Züge wird zusätz-
licher Raum benötigt. Am vorhandenen
Schulstandort stehen adäquate Räumlich-
keiten nicht zur Verfügung. Bei einer aus-
laufenden Auflösung der Gemeinschafts-
hauptschule Kirschhecke können die
Räume dieser Schule zur Deckung von
Raumbedarfen anderer Schulen genutzt
werden. Es sind zwei verschiedene Varian-
ten zur räumlichen Versorgung des Aus-
baus der Gesamtschule möglich:

Variante A: Die Gesamtschule Rheydt-
Mülfort führt am Schulstandort der
Gemeinschaftshauptschule Kirschhecke
einen Teilstandort und bringt dort alle
Parallelklassen der Jahrgänge 5 und 6
unter.

Variante B: Das Berufskolleg Rheydt-
Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung zieht
gänzlich an den Schulstandort der Ge-
meinschaftshauptschule Kirschhecke um.
Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort führt
einen Teilstandort am jetzigen Schulstand -
ort des Berufskollegs Rheydt-Mülfort für
Wirtschaft und Verwaltung, Bruchstr. 58
und übernimmt die dortigen Räumlich   -
keiten zur Deckung der bei einem Ausbau
entstehenden zusätzlichen Raumbedarfe.

Nachfolgend werden zu beiden Varianten
die mit den Schulleitungen der Gesamt-
schule Rheydt-Mülfort, und des Berufs -
kollegs Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und
Verwaltung sowie dem Gebäudemanage-
ment der Stadt Mönchengladbach
(GMMG) abgestimmten Raumnutzungs -
änderungen dargestellt. Weiterhin wird
aufgezeigt, wie die Standortwechsel in der
zeitli-chen Abfolge unter Berücksichtigung
der Raumversorgung aller beteiligten
Schulen möglich sind und wie die Raum-
versorgung im Endausbau bzw. nach end-
gültigem Standortwechsel gegeben ist.

Variante A
Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort führt
am Schulstandort der Gemeinschafts-
haupt-schule Kirschhecke einen Teil-
standort und bringt dort alle Parallel-
klassen der Jahrgänge 5 und 6 unter.

Die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke verfügt über ausreichend allgemeine
Unterrichtsräume (AUR) für eine 3-zügige
Ganztagsschule. Die Versorgung mit Fach-
unterrichtsräumen (FUR) deckt aktuell
nicht den Bedarf. 
Bei einem zweizügigen Ausbau der Ge-
samtschule Rheydt-Mülfort sowie Ver -
lagerung der Jahrgänge 5 und 6 an den
Standort Kirschhecke werden dort je Jahr-
gang 6 Klassenräume, damit insgesamt
12 Klassenräume (KL) benötigt. Darüber
hinaus besteht ein Bedarf an 9 Fachunter-
richtsräumen (FUR) und 2 Mehrzweck -
räumen (MzwR). Ferner ist der vorhandene
Essensbereich der Mensa nicht aus -
reichend groß.
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2018/19     2204         964      43,7%
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2021/22     2240         873      39,0%
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Um dem Raumbedarf der Gesamtschule
gerecht zu werden, können einige Unter-
richtsräume in ihrer jetzigen Funktion nicht
weitergenutzt werden und sind entspre-
chend herzurichten. So sind insbesondere
KL zu FUR zu ertüchtigen, um dem ent-
sprechenden Raumbedarf der Schule zu
genügen. In der beigefügten Anlage 5 ist
der vorhandene Raumbestand des Schul-
standortes Kirschhecke dem Raumbedarf
der Gesamtschule gegenübergestellt und
aufgeführt, welche Räume in ihrer Funktion
umgewidmet und entsprechend hergerich-
tet werden müssen. 

Die vorhandene Mensa reicht mit einer
Größe von 109 m² nicht aus, um die Mit-
tagsverpflegung für die Schülerinnen und
Schüler des 5. und 6. Jahrgangs zu ge-
währleisten. Daher ist zu einem der beiden
zum Mensagebäude gehörenden MzwR
ein breiter Durchbruch zu schaffen und da-
mit der Essensbereich der Mensa auf ins-
gesamt ca. 170 m² zu vergrößern.
Durch diese Maßnahme kann nur noch ei-
ner der beiden bisher vorhandenen MzwR
für den Freizeit-/Betreuungsbereich ge-
nutzt werden. Dies ist für die beiden jüng-
sten Jahrgänge der Gesamtschule nicht
ausreichend. Daher ist zusätzlich ein sepa-
rater Modulbau mit einem Freizeitraum von
60 m² auf dem Schulgelände zu errichten.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist bis
zu Beginn des Schuljahres 2025/26 erfor-
derlich, wenn auch der 6. Jahrgang der
Gesamtschule an den Standort wechselt
(vgl. u.a. Ausführungen).

Das Schulgebäude der Gemeinschafts-
hauptschule Kirschhecke verfügt über kein
Forum. Die Schulleitung der Gesamtschule
hat in den Gesprächen mit der Verwaltung
darauf hingewiesen, dass ein Forum mit
Bühne ihrer Ansicht nach auch am Teil-
standort notwendig ist, um Präsentationen,
Proben und Versammlungen durchführen
zu können.
Für Versammlungen/Proben kann nach
Auffassung der Verwaltung der Mensa -
bereich genutzt werden. Präsentationen/
Auftritte können im Forum des Haupt -
standortes der Gesamtschule stattfinden.

Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort ist
Schwerpunktschule für das Gemeinsame
Lernen und umfasst damit zusätzlich den
Förderschwerpunkt körperlich-motorische
Entwicklung. Insofern ist es erforderlich,
dass auch der Teilstandort barrierefrei ist.
Hierfür ist der Anbau von Aufzügen an
den beiden mehrstöckigen Gebäuden, die
Einebnung des Gehweges vom Haupt -
gebäude zum Mensabau sowie die Her-
richtung eines Behinderten-WC mit Pflege-
bereich notwendig. Nach Angaben des
GMMG sind hierfür zwingend ein Brand-
schutzkonzept und eine Baugenehmigung
erforderlich. Die Umsetzung dieser Maß-
nahme ist mittelfristig geplant. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt kann noch keine Aussage
über einen konkreten Realisierungszeit-
punkt gemacht werden. 

Die Schulleitung der Gesamtschule hält es
aus konzeptionellen und organisatorischen
Grün-den für erforderlich, jeweils zeitgleich
mit einem gesamten Jahrgang den Stand -
ort zu wechseln. Zum Schuljahresbeginn
2022/23 wechselt der 5. Jahrgang der Ge-
samtschule mit allen 6 Parallelklassen in
das Gebäude der Gemeinschaftshaupt-
schule Kirschhecke. Mit Beginn des Schul-
jahres 2025/26 gehen die 6 Parallelklassen
der 6. Jahrgangsstufe an den Teilstandort.
Im Sommer 2027, zu diesem Zeitpunkt
ist die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke vollständig aufgelöst, übernimmt die
Gesamtschule den Standort Kirschhecke
vollständig. Dann wechseln auch die rest -
lichen Bereiche der Verwaltung nach dort,
die für die Verlagerung an den Teilstandort
vorgesehen sind.

Mit 22 KL verfügt die 3-zügige Gemein-
schaftshauptschule Kirschhecke über 4 KL
mehr als sie nach Regelzügigkeit benötigt.
Zudem hat sie in den vergangenen Jahren
im Anmeldeverfahren die Regelzügigkeit
nicht ausgeschöpft. Dadurch sind weitere
KL bereits jetzt nicht mehr für Unterricht
notwendig. Die von der Hauptschule nicht
benötigten Klassenräume können durch
die Gesamtschule genutzt werden. Die fol-
gende Darstellung zeigt, dass beide Schu-
len über die Dauer der auslaufenden Auf -
lösung der Hauptschule mit den vorhande-
nen KL versorgt werden können. 

Die o.a. Bilanz an Klassenräumen zeigt,
dass bereits während der Nutzung des
Standortes Kirschhecke 10 durch beide
Schulen ausreichend Raumkapazitäten für
die Einrichtung nicht vorhandener FUR
(Kunstraum, Musikraum) sowie von der
Gesamtschule benötigter Verwaltungs -
räume (u.a. Lehrerstützpunkt) vorhanden
sind.

Die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke verfügt über einen Physik- und
einen Chemieraum. Damit fehlt ein natur-
wissenschaftlicher Fachraum (NW-Raum),
um dem Raumbedarf der Gesamtschule
für zwei 6-zügige Jahrgänge zu entspre-
chen. Die Schulleitung der Ge-samtschule
hat in den Gesprächen mit der Verwaltung
darauf hingewiesen, dass der vorhan-dene
Physikraum der Hauptschule nicht den Er-
fordernissen für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht der Gesamtschule ent-
spricht, da er lediglich über Strom- nicht
aber über Wasser- und Gasanschlüsse
verfügt. Nach Ansicht der Schule ist des-
halb die Schaffung eines zusätzlichen NW-
Raumes bzw. die Ertüchtigung des Phy -

sikraumes bereits zu Beginn des Schul -
jahres 2022/23 erforderlich.
Für die Herrichtung der erforderlichen NW
Räume muss der komplette Bereich aus
Textilraum, Physikraum und Physik-Vor -
bereitungsraum neu strukturiert und herge-
richtet werden. Hierfür ist u.a. die Entfer-
nung sowie Neusetzung von Wänden und
eine damit verbundene Neuanordnung der
Räume notwendig. Nach Angaben des
GMMG sind hierfür zwingend ein Brand-
schutzkonzept und eine Baugenehmigung
notwendig. Die Umsetzung dieser Maß-
nah-me ist mittelfristig geplant. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt kann noch keine Aussage
über Zeitpunkt und Dauer der Umsetzung
gemacht werden.
Da der Physikraum dauerhaft für den Un-
terricht benötigt wird, stünde möglicher-
weise für eine gewisse Zeit beiden Schulen
nur ein NW-Raum für die gemeinsame
Nutzung zur Verfügung, sofern die Maß-
nahme nicht komplett innerhalb der Ferien
fertiggestellt werden könnte.

Die vorhandenen FUR sowie weitere Rä-
umlichkeiten können bei dem aufgezeigten
Hinein-wachsen der Gesamtschule in das
Gebäude der Hauptschule in Absprache
zwischen den Schulen von dieser mitge-
nutzt und schließlich übernommen wer-
den. 
Um den Bedürfnissen der Gesamtschule
im Hinblick auf die Nutzung der Räume in
ihrer zukünftigen Funktion zu entsprechen,
sind weitere bauliche Herrichtungen im
Bestand vorzunehmen. Die Umsetzung
entsprechender Maßnahmen ist bis 2027
notwendig.
Zwischen den beiden Schulen sowie dem
Schulträger ist noch im Einzelnen abzu-
sprechen, welche Räume wann von wel-
cher Schule in der Übergangsphase ge-
nutzt werden, um den Bedürfnissen und
Notwendigkeiten beider Schulen gerecht
zu werden. Ferner ist zu den er-forderli-
chen baulichen Herrichtungen ein genauer
Zeitenplan für die Umsetzung mit dem
GMMG abzustimmen. 

Für die bauliche Herrichtung des Schul-
standortes Kirschhecke 10, inklusive
Schaffung der Barrierefreiheit, veran-
schlagt das GMMG Kosten i.H.v.
1.482.810 €.
Das GMMG weist darauf hin, dass diese
Kalkulation zunächst nur die Raumände-
rungsmaßnahmen beinhaltet. Die am Stan-
dort dringend zu berücksichtigenden Bau-
unterhaltungsmaßnahmen insbesondere
Fenstersanierungsarbeiten sowie Dachsa-
nierungen sind darin nicht enthalten.

Darüber hinaus ist eine zusätzliche Aus-
stattung/Einrichtung, die Schaffung von In-
frastruktur/Verkabelung für EDV sowie An-
schaffung zusätzlicher/größerer Küchen -
geräte erforderlich, deren Kosten sich auf
voraussichtlich 774.400 € belaufen. 

Die Gesamtkosten für die Variante A betra-
gen damit voraussichtlich 2.257.210 €.

Nach Abschluss der Auflösung der Haupt-
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2022/23      22          6          12         18     4
2023/24      22          6          9         15     7
2024/25      22          6          6         12     10
2025/26      22         12         4         16     6
2026/27      22         12         2         14     8



schule zum Ende des Schuljahres 2026/27
stehen der Gesamtschule im Endausbau
damit die erforderlichen Räume für die
Auslagerung von zwei Jahrgängen an die-
sen Standort zur Verfügung. 
Am Hauptstandort ergibt sich durch den 2-
zügigen Ausbau (+ 12 Klassen) und gleich-
zeitige Auslagerung von zwei Jahrgängen
an den Teilstandort (-12 Klassen) keine Än-
derung in Bezug auf den Bedarf an KL. Da-
mit entstehen keine neuen Raumkapazitä-
ten, um die dort fehlenden FUR schaffen
zu können. 
Eine Übersicht der Raumversorgung im
Endausbau, sowohl nur für den Teilstand-
ort als auch zusammen für den Haupt- und
Teilstandort, ist in der Anlage 6 dargestellt.

Variante B
Das Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirt-
schaft und Verwaltung zieht gänzlich an
den Schulstandort der Gemeinschafts-
hauptschule Kirschhecke um. Die Gesamt-
schule Rheydt-Mülfort führt einen Teilstan-
dort am Schulstandort des Berufskollegs
Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwal-
tung und übernimmt die dortigen Räum-
lichkeiten vollständig.

Eine Umsetzung der Variante B hat zur Fol-
ge, dass zwei Schulen parallel in einen an-
deren Standort hineinwachsen müssen.
Während das Berufskolleg Rheydt-Mülfort
für Wirtschaft und Verwaltung in mehreren
Schritten bis 2027 zum Schulstandort der
Gemeinschaftshaupt-schule Kirschhecke
umzieht, erfolgt der Ausbau der Gesamt-
schule Rheydt-Mülfort zeitglich in den vom
Berufskolleg nicht mehr benötigten Räu-
men bis hin zur vollständigen Übernahme
im Jahr 2027.
Im Folgenden wird die mögliche Raumver-
sorgung der Schulen sowie die zeitliche
Abfolge der Umsetzung der Maßnahmen
dargestellt.

Umzug des Berufskollegs Rheydt-Mülfort
für Wirtschaft und Verwaltung an den
Schulstandort Kirschhecke 10
Das Berufskolleg für Wirtschaft und Ver-
waltung Rheydt-Mülfort verfügt am jetzi-
gen Standort über 21 AUR, 8 Informati-
kräume und 1 sonstigen Fachraum. Wei-
terhin werden die vorhande-nen MzwR so-
wie das Selbstlernzentrum als Klassenräu-
me genutzt. Darüber hinaus stehen der
Schule 2 KL des Berufskollegs für Technik
Rheydt-Mülfort für eine Mitnutzung zur
Verfü-gung. Die Anzahl der tatsächlich von
der Schule für Unterricht genutzten Räume
beläuft sich damit auf 36. Eine Übersicht
der aktuellen Raumversorgung der Schule
ist an der Anlage 7 dargestellt.

Die Schulleitung gibt an, dass für die Ver-
sorgung aller Bildungsgänge bei einem
Umzug zum Schulstandort Kirschhecke im
Schulbetrieb 24 KL, 8 Informatikräume so-
wie 6 Differenzie-rungsräume benötigt
werden. Insgesamt sind damit 38 Räume
für Unterricht erforderlich. 
Ferner benötigt die Schule nach eigenen
Angaben insgesamt 25 Räume für Verwal-
tung, ei-nem Selbstlernzentrum, einer In-
ternetecke sowie Lehrmittel- und Hard-

wareräume. Derzeit verfügt die Schule
über 16 solcher Räume 

Bei einem Umzug des Berufskollegs kön-
nen die im Schulgebäude der Gemein-
schaftshauptschule Kirschhecke vorhan-
denen 22 KL in dieser Funktion bzw. nach
Ertüchtigung als Infor-matikräume genutzt
werden. Die Fachunterrichtsräume der
Hauptschule (NW-Räume, Tech-nikräume,
Textilraum, Hauswirtschaftsräume) sind zu
KL bzw. Informatikräumen zurückzu-bau-
en, der vorhandene Informatikraum kann in
dieser Funktion weiter genutzt werden. Die
beiden MzwR können ebenfalls als KL ge-
nutzt werden, einer dieser Räume soll zu-
sätzlich multifunktional als Selbstlernzen-
trum dienen.
Hiermit sind 32 Unterrichträume >50m²
vorhanden. 8 dieser Räume werden als In-
formatikraum genutzt. Damit stehen dem
Berufskolleg die erforderlichen 24 KL und
8 Informatikräume zur Verfügung.

Die weiteren im Schulgebäude vorhande-
nen Räume können als Differenzierungs-
räume, für Verwaltung oder als sonstige
Räume (Bibliothek, Lehrmittel) genutzt
werden. Damit eine bedarfsgerechte Nut-
zung durch das Berufskolleg möglich ist,
sind einige Räume durch bauliche Maß-
nahmen im Bestand herzurichten.

Die Mensa wird nicht mehr benötigt. Im
109m² großen Essensbereich der Mensa
entsteht eine offene neue Lernwelt. Darin
kann in mehreren kleinen Lerninseln mit
unterschiedlichen Lerngruppen zeitgleich
in einer offenen und modernen Atmosphä-
re unterrichtet oder Selbststudium betrie-
ben werden.
Zur Versorgung der Schülerinnen und
Schüler mit Snacks und Getränken ent-
steht ein Kiosk im Schulgebäude.

Die gesamte Raumversorgung des Berufs-
kollegs nach einem endgültigen Umzug
zum Standort Kirschhecke 10 ist der An -
lage 8 zu entnehmen.
Es ist festzustellen, dass Klassen- und In-
formatikräume in ausreichender Anzahl
vorhanden sind (s. auch o.a. Ausführun-
gen). 
Darüber hinaus bestehen 3 Differenzie-
rungsräume. Dies entspricht nicht dem
durch die Schule angemeldeten Bedarf
von 6 Räumen für Differenzierung. Jedoch
verfügt das Berufs-kolleg dann über die of-
fene neue Lernwelt, die auch von mehreren
Kleingruppen parallel ge-nutzt werden
kann. Damit können fehlende Differenzie-
rungsmöglichkeiten kompensiert wer-den.
Zudem ist festzustellen, dass sich bei ei-
nem Umzug zum Standort Kirschhecke die
Situation des Berufskollegs in Bezug auf
die Größe der Unterrichtsräume verbes-
sert. Von den am jet-zigen Standort vor-
handenen Unterrichtsräumen sind 4 Räu-
me kleiner als 50m² und 2 Räume kleiner
40m². Bei einem Standortwechsel sind
lediglich die 3 Differenzierungsräume
kleiner/gleich 40m².

Für Verwaltung, Lehrmittel, Bibliothek sind
weitere 21 Räume vorhanden. Die Schule

sieht für diese Bedarfe die Notwendigkeit
von 24 Räumen. Damit entspricht die
Raumversorgung nicht der Forderung der
Schule. Aktuell verfügt die Schule über 16
solcher Räume. Bei einem Standortwech-
sel kann die Schule insofern 5 Räume
mehr für diese Bedürfnisse nutzen als bis-
her.

Die Schulleitung des Berufskollegs weist
darauf hin, dass ihrer Meinung nach die
vorhandene Parkplatzsituation an der Ge-
meinschaftshauptschule Kirschhecke so-
wohl für Lehrer als auch für Schülerinnen
und Schüler nicht ausreichend ist, wenn
das Berufskolleg komplett an diesen Stan-
dort umgezogen ist. Es sind nicht genü-
gend Lehrerparkplätze vorhanden, zusätz-
lich werden ca. 15 Parkplätze benötigt, die
einzurichten sind. Für die Schülerinnen
und Schüler, die mit dem PKW zur Schule
kommen, existieren nach Auffassung der
Schule nicht genügend Parkplätze im di-
rekten Umfeld. Auch die Zuwegung zum
Schulgelände über einen Zugang an den
Lehrerparkplätzen vorbei wird kritisch ge-
sehen.

Die Schulleitung des Berufskollegs hält es
aus konzeptionellen und organisatorischen
Gründen für erforderlich, in drei Etappen
zeitgleich jeweils mit mehreren Bildungs-
gängen gebündelt den Standort zu wech-
seln. Zum Schuljahresbeginn 2022/23
wechseln alle Klassen der Handelsschule
in das Gebäude der Gemeinschaftshaupt-
schule Kirschhecke. Mit Beginn des Schul-
jahres 2025/26 gehen darüber hinaus die
Bildungsgänge der Höheren Handelsschu-
le sowie der Fachoberschule an diesen
Standort. Im Sommer 2027, zu diesem
Zeitpunkt ist die Gemeinschaftshaupt-
schule Kirschhecke vollständig aufgelöst,
zieht das Berufskolleg vollständig zum
Standort Kirschhecke um. Dann wechseln
auch die verbleibenden Bildungsgänge so-
wie komplette Verwaltung nach dort.

Die von der Hauptschule im Auflösungs-
zeitraum nicht benötigten Räume können
durch das Berufskolleg genutzt werden.
Die folgende Darstellung zeigt, dass beide
Schulen über die Dauer der auslaufenden
Auflösung der Hauptschule mit den vor-
handenen Räumen versorgt werden kön-
nen. 

Der
auf-

gezeigte Raumbestand erhöht sich in 2027
um einen Raum, da dann nach Auflösung
der Hauptschule der nicht mehr benötigte
Hauswirtschaftsbereich so umgebaut wird,
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2022/23      31         9         21         30      1
2023/24      31         9         18         27     4
2024/25      31         9         15         24     7
2025/26      31         21         10         31     0
2026/27      31         21         8         29     2
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dass der letzte fehlende Klassenraum ent-
steht. Damit stehen dem Berufskolleg im
Endausbau, wie bereits oben beschrieben,
alle benötigten 32 Unterrichtsräume zur
Verfügung. Hiervon sind insgesamt 7 Räu-
me zu Informatikräumen zu ertüchtigen (2
Räume in 2022, 3 Räume in 2025 und 2
weitere Räume in 2027), die hierfür not-
wendige Infrastruktur und Verkabelung
sind zu schaffen. Mit dem am Schulstan-
dort bereits vorhandenen Informatikraum
verfügt das Berufs-kolleg nach dem voll-
ständigen Umzug damit insgesamt über
die erforderlichen 8 Informatik-räume.

Die Schulkonferenz des Berufskollegs
Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwal-
tung lehnt einen Umzug in das Gebäude
der Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke ab. Die Stellungnahme ist der An -
lage 9 zu entnehmen.

Für die bauliche Herrichtung des Standor-
tes Kirschhecke bei einem Umzug des Be-
rufskol-legs für Wirtschaft und Verwaltung
in dieses Schulgebäude veranschlagt das
GMMG Kosten in Höhe von 1.288.300 €.
Das GMMG weist darauf hin, dass diese
Kalkulation zunächst nur die Raumände-
rungsmaß-nahmen beinhaltet. Die am
Standort dringend zu berücksichtigenden
Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesonere
Fenstersanierungsarbeiten sowie Dach -
sanierungen sind darin nicht enthalten. 

Darüber hinaus fallen für eine zusätzliche
Ausstattung/Einrichtung, die Schaffung
von Infra-struktur/Verkabelung für EDV so-
wie den Umzug Kosten in Höhe von vor-
aussichtlich  220.000 € an.

Die Gesamtkosten für einen Umzug des
Berufskollegs für Wirtschaft und Verwal-
tung Rheydt-Mülfort in das Schulgebäude
der Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke betragen damit voraussichtlich
1.508.300 €.

Die Mensa der Gemeinschaftshauptschule
Kirschhecke wurde im Jahr 2017 mit Hilfe
von Fördergeldern i.H.v. 35.000 € aus dem
Landesprogramm Gute Schule 2020 er-
tüchtigt und auf das Verfahren Cook&Chill
umgestellt. Da die Mensa bei einem Um-
zug des Berufskollegs in dieses Schulge-
bäude nicht mehr benötigt wird, sind diese
Fördergelder ggf. ganz oder anteilig an das
Land zu erstatten. Insofern können sich die
Kosten entsprechend erhöhen. Eine ent-
sprechende Prüfung ist durch die Verwal-
tung noch vorzunehmen.

Bildung eines Teilstandortes der Gesamt-
schule Rheydt-Mülfort im Schulgebäude
des Berufskollegs Rheydt-Mülfort für Wirt-
schaft und Verwaltung 
Sofern, wie oben beschrieben, das Berufs-
kolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und
Verwaltung zum Standort Kirschhecke 10
umzieht, kann ein Ausbau der Gesamt-

schule Rheydt-Mülfort um zwei Züge im
jetzigen Gebäude des Berufskollegs erfol-
gen.

Eine Übersicht über die im Gebäude
Bruchstr. 58 vorhandenen Räume ist in der
Anlage 7 abgebildet. Mit den vorhandenen
24 klassengroßen AUR und Informatikräu-
men, weiteren Unterrichtsräumen sowie
den Verwaltungsräumen sind, wie nachfol-
gend beschrieben, insgesamt genügend
Raumkapazitäten für den Ausbau der Ge-
samtschule vorhanden.

Bei einem Ausbau um zwei Züge in der Se-
kundarstufe I benötigt die Gesamtschule
12 KL. Darüber hinaus entsteht ein Bedarf
an 7 zusätzlichen FUR (3 NW-Räume, 2
Kunsträume, 2 Musikräume), 2 MzwR so-
wie weiteren Räumen für Verwaltung. 
Mit dem vorhandenen Raumbestand ste-
hen die notwendigen KL, MzwR und Ver-
waltungs-räume bereits zur Verfügung. Die
darüber hinaus noch vorhandenen AUR
und Informatikräu-me können zu den
benötigten FUR ertüchtigt werden. Weitere
verfügbare Räume können als Differenzie-
rungsräume sowie als Freizeitbereich für
Schülerinnen und Schüler genutzt wer-
den. Zur Schaffung der für die Gesamt-
schule notwendigen Räume sind bauliche
Herrichtungen im Bestand vorzunehmen. 
Der im Endausbau vorhandene Raumbe-
stand der Gesamtschule ist in der Anlage
10 aufge-führt. Danach wird der Raumbe-
darf der Schule vollumfänglich gedeckt. 

Das Schulgebäude Bruchstr. 58 ist bereits
vollständig barrierefrei. Insofern sind ent-
sprechende bauliche Maßnahmen, um den
diesbezüglichen Erfordernissen der
Schwerpunktschule Inklusion mit dem För-
derschwerpunkt körperlich-motorische
Entwicklung zu genügen, nicht weiter er-
forderlich.

Zu welchem Zeitpunkt welche Räume im
Gebäude des Berufskollegs durch die Ge-
samtschu-le genutzt werden können, ist
davon abhängig, wann und in welcher An-
zahl durch den Umzug des Berufskollegs
an den Schulstandort Kirschhecke Räume
frei werden.
Wie oben bereits ausgeführt, zieht das Be-
rufskolleg bei Umsetzung der Alternative B
in drei Schritten in das Gebäude der Ge-
meinschaftshauptschule Kirschhecke um.
Damit werden in den Jahren 2022 und
2025 Teilbereiche und im Jahr 2027 das
komplette Gebäude Bruchstr. 58 frei. In
diesem Übergangszeitraum von 5 Jahren
können die vom Berufskolleg nicht mehr
benötigten Räume durch die Gesamtschu-
le genutzt werden, bis in 2027 das kom-
plette Ge-bäude übernommen wird. In der
nachfolgenden Übersicht ist dargestellt,
wie in dieser Übergangszeit die Raumver-
sorgung für beide Schulen gegeben ist:

* Es
sind alle Räume aufgeführt die durch
das Berufskolleg tatsächlich für Unter-
richt genutzt werden.

Der aufgezeigte Bedarf der Gesamtschule
beinhaltet neben den jährlich zwei er -
forderlichen KL auch die Notwendigkeit
der Schaffung von FUR bereits in der
Übergangsphase. 
Nach Angaben der Schulleitung der Ge-
samtschule wird nach Beginn des Schul-
jahres 2022/23 zeitnah ein weiterer 
NW-Raum benötigt, da bereits jetzt ein
NW-Raum im Bestand der Schule fehlt.
Die hierfür erforderliche Raumkapazität ist
durch den Teilauszug des Berufskollegs im
Sommer 2022 vorhanden. Zwei nicht mehr
benötigte Informatikräume können zu
einem NW-Raum sowie einem Vorberei-
tungsraum NW hergerichtet werden. Nach
Angaben des GMMG sind hierfür zwingend
ein Brandschutzkonzept und eine Bau -
genehmigung notwendig. Die Umsetzung
dieser Maßnahme ist mittelfristig geplant.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine
Aussage über den Zeitpunkt der Reali -
sierung gemacht werden

Zum Zeitpunkt des zweiten Teilauszuges
des Berufskollegs im Jahr 2025 können
weitere FUR hergerichtet werden (1 NW-
Raum, 2 Musikräume, 2 Kunsträume). In
2027, nach dem vollständigen Auszug des
Berufskollegs, können neben dem dann
noch letzten fehlenden NW-Raum alle
darüber hinaus nötigen Herrichtungen vor -
genommen werden. 

Zwischen den beiden Schulen sowie dem
Schulträger ist noch im Einzelnen abzu-
sprechen, welche Räume wann von wel-
cher Schule in der Übergangsphase ge-
nutzt werden, um den Bedürfnissen und
Notwendigkeiten beider Schulen gerecht
zu werden. Ferner ist zu den erforderlichen
baulichen Herrichtungen ein genauer Zei-
tenplan für die Umsetzung mit dem GMMG
abzustimmen. 

Für die bauliche Herrichtung des Stand -
ortes Bruchstr. 58 bei der aufgezeigten
Übernahme der Räume durch die Gesamt-
schule Rheydt-Mülfort veranschlagt das
GMMG Kosten in Höhe von 544.693 €.
Das GMMG weist darauf hin, dass diese
Kalkulation zunächst nur die Raumände-
rungsmaßnahmen beinhaltet. Die am
Stand-
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ort dringend zu berücksichtigenden Bau-
unterhaltungsmaßnahmen insbesondere
Fenstersanierungsarbeiten sowie Dachsa-
nierungen sind darin nicht enthalten. 

Darüber hinaus ist eine zusätzliche Aus-
stattung/Einrichtung erforderlich, deren
Kosten sich auf voraussichtlich 1.040.000
€ belaufen.

Die Gesamtkosten einer Übernahme des
Schulgebäudes des Berufskollegs für Wirt-
schaft und Verwaltung Rheydt-Mülfort,
Bruchstr. 58 durch die Gesamtschule
Rheydt-Mülfort betragen damit voraus-
sichtlich 1.584.693 €.

Die Gesamtkosten für die Alternative B
(Umzug des Berufskollegs für Wirtschaft
und Verwal-tung Rheydt-Mülfort zum
Schulstandort Kirschhecke 10 und Bildung
eines Teilstandortes der Gesamtschule
Rheydt-Mülfort im Schulgebäude des
Be rufskollegs für Wirtschaft und Verwal-
tung Rheydt-Mülfort, Bruchstr. 58 be -
tragen damit voraussichtlich 3.092.993 €
(1.508.300 € + 1.584.693 €).

Von den benachbarten Schulträgern (Städ-
te Willich, Wegberg, Viersen, Korschen -
broich, Jüchen, Erkelenz, Schwalmtal)
wurde eine Stellungnahme zu den beab-
sichtigten schulorganisatorischen Maß-
nahmen eingeholt. Bedenken wurden nicht
erhoben.

Begründung der Anordnung der soforti-
gen Vollziehung 

Wegen des besonderen öffentlichen Inter-
esses an einem nachfrageorientierten Ge-
samt- und Hauptschulangebot und an der
Planungssicherheit für das bevorstehende
Anmeldeverfahren für das Schuljahr
2022/23 ist die Anordnung der sofortigen
Vollziehung notwendig. Nur so kann si-
chergestellt werden, dass eine Anmeldung
an Schulstandorten, die für eine auslaufen-
de Auflösung vorgesehen sind, nicht mehr
vorgenommen werden können.

Gegenüber diesem besonderen öffentli-
chen Interesse hat das Interesse der Erzie-
hungsbe-rechtigten, die beabsichtigen,
ihre Kinder an der Gemeinschaftshaupt-
schule Kirschhecke anzumelden, zurück-
zutreten. Diese Schülerinnen und Schüler
können an der Gesamtschule Rheydt-Mül-
fort oder anderen Hauptschulen, die in zu-
mutbarer Entfernung erreichbar und auf-
nahmefähig sind (im Planungsbereich Süd
z.B. Gemeinschaftshauptschule Dohr und
Comeniusschule), angemeldet werden.

Schülerinnen und Schüler, die die Haupt-
schule bereits besuchen, können ihre
Schulzeit auch dort beenden soweit ein
ordnungsgemäßer Schulbetrieb zu ge-
währleisten ist. Lediglich Schü-lerinnen
und Schüler, die im Schuljahr 2021/22 die
5. Klasse der Gemeinschaftshauptschule

Kirschhecke besuchen und künftig nicht
versetzt werden, müssen auf eine benach-
barte Schule überwechseln. Dieser Schul-
wechsel ist bei Bedarf auf Grund des Aus-
baus der Ge-samtschule Rheydt-Mülfort
realisierbar.

Öffentliche Bekanntmachung 

Der Beschluss zu Punkt 1 wird mit folgen-
dem Zusatz im Amtsblatt der Stadt
Mönchengladbach öffentlich bekannt -
gemacht:

„Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag
nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Die dem Ratsbeschluss zugrundeliegende
Vorlage kann ab sofort und zu den üb -
lichen Öffnungszeiten (montags bis frei-
tags von 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr und
zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr) nach vorheriger Terminverein-
barung im Fachbereich Schule und Sport
der Stadt Mönchengladbach, Verwaltungs-
gebäude 1, Voltastr. 2, Zimmer 9 ein -
gesehen werden.“

Gez.
Felix Heinrichs
Oberbürgermeister
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Beschlussausfertigung Rat 
vom 06.10.2021

Mönchengladbach, 11.10.2021

An: FB 40 Schule und Sport

LfdNr.TO 3

TOP-Nr.: 0907/X Schulentwicklungspla-
nung - Ausbau der Platzkapazitäten in der
SEK I

1. auslaufende Auflösung der Gemein-
schaftshauptschule Kirschhecke

2. Ausbau der Gesamtschule Rheydt-
Mülfort (Erhöhung der Regelzügigkeit)

3. Schaffung der räumlichen Vorausset-
zungen

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss fü?r Schule und Bildung, der
Ausschuss fü?r Finanzen, Beteiligung und
Wirtschaft und der Hauptausschuss emp-
fehlen:

Der Rat beschließt folgende schulorgani-
satorischen Maßnahmen  (Variante A):

1. Die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke, Kirschhecke 10, Schulnummer
138368, wird sukzessive mit Wirkung
vom 01.08.2022 aufgelöst. Die Schule
nimmt ab dem Schuljahr 2022/2023 in
der Jahrgangsstufe 5 keine Schülerin-
nen und Schuler mehr auf und bildet
keine Eingangsklasse. Die Auflösungs-
maßnahme wird solange fortgeführt,
wie ein ordnungsgemäßer Unterrichts-
betrieb an der Schule gewährleistet
werden kann.

2. Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort, Real-
schulstr. 14, Schulnummer 193355,
wird mit Wirkung vom 01.08.2022 aus-
gebaut und um 2 Zuge in der Sekun -
darstufe I erweitert.

3. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23
fuhrt die Gesamtschule Rheydt-Mülfort
dauerhaft einen Teilstandort (§ 83 Abs.
6 SchulG NRW) im Schulgebäude
Kirschhecke 10, in dem alle Parallel-
klassen der Jahrgänge 5 und 6 unter -
gebracht sind.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den
vorgenannten schulorganisatorischen
Maßnahmen gem. § 81 Abs. 3 SchulG
die Genehmigung der Bezirksregierung
einzuholen.

5. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird im öffent-
lichen Interesse die sofortige Voll -
ziehung der Beschlusse zu Punkt 1 an-
geordnet.

Oder der Rat beschließt folgende schulor-
ganisatorischen Maßnahmen (Variante B):

1. Die Gemeinschaftshauptschule Kirsch-
hecke, Kirschhecke 10, Schulnummer
138368, wird sukzessive mit Wirkung
vom 01.08.2022 aufgelöst. Die Schule
nimmt ab dem Schuljahr 2022/2023 in
der Jahrgangsstufe 5 keine Schülerin-
nen und Schuler mehr auf und bildet

keine Eingangsklasse. Die Auflösungs-
maßnahme wird solange fortgeführt,
wie ein ordnungsgemäßer Unterrichts-
betrieb an der Schule gewährleistet
werden kann.

2. Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort, Real-
schulstr. 14, Schulnummer 193355,
wird mit Wirkung vom 01.08.2022 aus-
gebaut und um 2 Zuge in der Sekun -
darstufe I erweitert.

3. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23
führt das Berufskolleg fur Wirtschaft
und Verwaltung Rheydt-Mülfort, Bruch-
str. 58, Schulnummer 173009, vorüber-
gehend bis zum 31.07.2027 einen Teil-
standort (§ 83 Abs. 6 SchulG NRW) im
Schulgebäude Kirschhecke 10. Nach
endgültiger Auflösung der Gemein-
schaftshauptschule Kirschhecke zieht
das Berufskolleg für Wirtschaft und
Verwaltung Rheydt-Mülfort vollständig
in das Schulgebäude Kirschhecke 10
um.

4. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23
führt die Gesamtschule Rheydt-Mülfort
dauerhaft einen Teilstandort (§ 83 Abs.
6 SchulG NRW) im Schulgebäude
Bruchstr. 58.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den
vorgenannten schulorganisatorischen
Maßnahmen gem. § 81 Abs. 3 SchulG
die Genehmigung der Bezirksregierung
einzuholen.

6. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird im öffent-
lichen Interesse die sofortige Voll -
ziehung der Beschlusse zu Punkt 1 an-
geordnet.

Abstimmungsergebnis zu Variante B incl.
Ergänzung zu Nr 2. (Das Wort Zuge nach
der Zahl 2): Mit Stimmenmehrheit be-
schlossen

Ja-Stimmen     43 
Nein-Stimmen  28 
Enthaltung         1

Für die Richtigkeit der Ausfertigung
gez. Andreas Rothkopf Schriftführung

Öffentliche Zustellung

Frau Merve DÜNDAR, geb. TAS, letzte be-
kannte Anschriften 
Hensenweg 84, 
41068 Mönchengladbach
und
Yeni, Gazi Caddesi 127/2
02500 Gölbaşı/Adıyaman
Türkei

kann das Anhörungsschreiben der Stadt
Mönchengladbach vom 01.06.2021, ver-
treten durch den Oberbürgermeister,
Fachbereich Bürgerservice, Ausländer-
behörde, Aktenzeichen 31.80.R.DÜNDAR/
TAS nicht zugestellt werden.

Die o.g. Rechtswahrungsanzeige wird hier-
mit gemäß § 10 des Landeszustellungs -
gesetzes (LZG) vom 01.02.2006 (GV.NRW

S. 94), zuletzt geändert am 23.06.2021
(GV.NRW. S. 762), öffentlich zugestellt.

Die Empfängerin wird hiermit aufgefordert,
das Anhörungsschreiben beim Fach -
bereich Bürgerservice, Ausländerbehörde,
Verwaltungsgebäude Vitus-Center, Goe -
benstraße 4-8, 41061 Mönchengladbach,
einzusehen bzw. abzuholen.

Das Anhörungsschreiben gilt mit Ablauf
von zwei Wochen nach Aushang dieser
Mitteilung – ohne Einbeziehung des Aus-
hängetages – sowie Bekanntgabe im
Amtsblatt als zugestellt.

Mönchengladbach, den 02.08.2021

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport –, 41050 Mön-
chengladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Berufskolleg Platz der Republik,
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von Computersystemen

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Sofort nach Auftragsvergabe

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Feige und Frau Coenen-Berche
Fachbereich Schule und Sport 

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Herr Halbowski,
Fachbereich Organisation und IT

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und
einzusehen ab sofort auf dem Vergabe-
marktplatz Rheinland
www.evergabe.nrw.de unter der Vergabe-
nummer „40.05-2021-053“.
Die Bieterkommunikation wird ausschließ-
lich über den Vergabemarktplatz Rheinland
geführt.

Ablauf der Angebotsfrist:
10.11.2021, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
digital über den Vergabemarktplatz Rhein-
land

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Eigenerklärung über Ausschlussgründe,

gewerberechtliche Voraussetzungen,
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Erfüllung der   gesetzlichen Pflichten
zur Zahlung der vom Finanzamt und der
nicht vom Finanzamt erhobenen   Steu-
ern, sowie der Beiträge zur Sozialversi-
cherung  – Formular 521 

- Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Min-
destlohngesetz - Formular 522

- Nachweis der WEEE-Registrierung
- PCs:

Um eine diskriminierende Leistungsbe-
schreibung von Prozessoren im Leis -
tungsverzeichnis   zu vermeiden, ist auf
die Nennung von Herstellern verzichtet
worden. Zur Evaluierung wird  auf das
Benchmarkverfahren SYSmark der Fir-
ma BAPCO zurückgegriffen. Die Tests
sind mit dem SYSmark 2014 (getestet
unter Windows 10) durchzuführen. Der
zu erreichende Mindestwert ist dem
Leistungsverzeichnis zu entnehmen.
Das Erreichen der geforderten Werte ist
durch ein aussagekräftiges Messproto-
koll (Konfigurationsangabe des PC-
Sys tems und Screenshot) als Ausdruck
nachzuweisen. 

- Energy-Star ETec-Wert:
Der ETec -Wert ist für die PCs nach den
Richtlinien des Energy-Star 8.0 zu be-
stimmen.
Auf einem gesonderten Blatt ist die Be-
rechnung (Formel, Einzelwerte) nach-
vollziehbar  
darzulegen. Der ETec -Wert ist im Lei-
stungsverzeichnis einzutragen. 

- Windows 10 Logo/WHQL-Nachweis für
den PC:
Es ist der Nachweis in Form eines Scre-
enshots oder einer Datei zu erbringen.

- TÜV-GS
Nachweis der Zertifizierung des Kom-
plettsystems

- Garantie-Nachweis 36 Monate:
Der Hersteller / Händler muss die
36-monatige Garantie bei Angebots -
abgabe in Form einer Eigenerklärung
schriftlich bestätigen.

Die Zuschlagskriterien in der Ausschrei-
bung sind wie folgt festgelegt:

80 % Preis 
Das günstigste Angebot erhält 80 Punkte.
Angebote mit dem doppelten oder höhe-
ren günstigsten Angebotspreis erhalten 0
Punkte. Zwischen diesen Punkten wird bis
auf zwei Nachkommastellen linear interpo-
liert. 

20 % Energieeffizienz 
Zur Berechnung der Energieeffizienz der
PCs sind die Formeln des Energy Star 8.0
für PCs anzuwenden.
Das Angebot mit dem höchsten Wert er-
hält 20 Punkte. Angebote mit dem doppel-
ten oder höheren Wert erhalten 0 Punkte.
Zwischen diesen Punkten wird bis auf zwei
Nachkommastellen linear interpoliert.

Bindefrist:
31.12.2021

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über

nicht berücksichtigte Angebote gem. §§
41, 46 UVgO.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht zu-
gelassen.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Organisation und IT –

Bezeichnung der Bauleistung:

Kurzbezeichnung Linienkonzept 2018 –
Barrierefreier Umbau von Bushaltepunkten
– Annakirchstraße, Neuwerk Verwaltung,
S-Bf-Lürrip
Vergabenummer 66-2021-083

Auftragsbekanntmachung
National

Bekanntmachungstext

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefax-
nummer sowie Emailadresse des
Auftraggebers (Vergabestelle):
Bezeichnung:
Stadt Mönchengladbach
Postanschrift: Rathausplatz 1, 41061
Mönchengladbach
E-Mail:
zentrale-vergabestelle-dezernatVI
@moenchengladbach.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung

c) ggf. Auftragsvergabe auf elektroni-
schem Wege und Verfahren der
Ver- und Entschlüsselung:
- Elektronisch in Textform

d) Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung:
Mönchengladbach

Ergänzende/Abweichende
Angaben zum Leistungsort:
Los 1: Haltestelle Annakirchstraße be-
stehend aus den Bushaltepunkten:
- Annakirchstraße - nördl. Seite (An-

nakirchstraße gegenüber Hsnr. 76-
82)

- Annakirchstraße - südl. Seite (An-
nakirchstraße vor Hsnr. 76-82)

- Annakirchstraße - östl. Seite (Lin-
denstraße vor Hsnr. 258)

- Annakirchstraße - westl. Seite (Lin-
denstraße vor Hsnr. 229)

Los 2: Haltestelle Neuwerk Verwal-
tung bestehend aus den Bushalte-
punkten:
- Neuwerk Verwaltung - nördl. Seite

(Dünner Straße vor Hsnr. 209-211)
- Neuwerk Verwaltung - südl. Seite

(Dünner Straße vor Hsnr. 96-98)

- Neuwerk Verwaltung - östl. Seite
(Liebfrauenstraße vor Hsnr. 46/48)

- Neuwerk Verwaltung - östl. Seite
(Liebfrauenstraße vor Hsnr. 50/52)

Los 3: Haltestelle S-Bhf. Lürrip be -
stehend aus den Bushaltepunkten:
- S-Bhf. Lürrip - östl. Seite (Volks-

badstraße vor Hsnr. 85a)
- S-Bhf. Lürrip - westl. Seite (Volks-

badstraße Höhe S-Bahnhof)

f) Art und Umfang der Leistung:
Barrierefreier Umbau der Bushaltestel-
len Annakirchstraße, Neuwerk Verwal-
tung und S-Bf-Lürrip

g) Angaben über den Zweck der bauli-
chen Anlage oder des Auftrages,
wenn auch Planungsleistungen ge-
fordert werden:
Erbringung von Planungsleistungen:
Nein

h) Falls der Auftrag in mehrere Lose
aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, An-
gebote für ein, mehrere oder alle
Lose einzureichen:
Die Vergabe wird in Lose aufgeteilt.
Angebote sollen eingereicht werden
für ein oder mehrere Lose
Art der Losaufteilung:
Teillose
Los-Nummer: 1
Bezeichnung:
Haltestelle Annakirchstraße
Art und Umfang der Leistung:
Gegenstand der auszuführenden Leis-
tungen ist der barrierefreie Umbau der
Bushaltestelle Annakirchstraße mit
4 Bushaltepunkten im Bereich der
Annakirchstraße und der Lindenstraße
in Mönchengladbach-Windberg. Vor -
rangiges Ziel ist die Verbesserung der
Einstiegsverhältnisse und die Anfahr-
barkeit der Bushaltestelle sowie die
damit verbundene Attraktivierung des
ÖPNV.

Abweichung von der Vertragslaufzeit
oder dem Beginn bzw. Ende des Auf-
trags:
Keine Abweichung

Los-Nummer: 2
Bezeichnung:
Bushaltestelle Neuwerk Verwaltung
Art und Umfang der Leistung:
Gegenstand der auszuführenden Leis-
tungen ist der barrierefreie Umbau der
Bushaltestelle Neuwerk Verwaltung mit
4 Bushaltepunkten im Bereich der
Dünner Straße und der Liebfrauen-
straße in Mönchengladbach-Neuwerk.
Vorrangiges Ziel ist die Verbesserung
der Einstiegsverhältnisse und die An-
fahrbarkeit der Bushaltestelle sowie
die damit verbundene Attraktivierung
des ÖPNV.

Abweichung von der Vertragslaufzeit
oder dem Beginn bzw. Ende des Auf-
trags:
Keine Abweichung
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Los-Nummer: 3
Bezeichnung: Haltestelle S-Bahnhof
Lürrip
Art und Umfang der Leistung:
Gegenstand der auszuführenden Leis-
tungen ist der barrierefreie Umbau der
Bushaltestelle S-Bhf. Lürrip mit 2 Bus-
haltepunkten im Bereich der Volksbad-
straße in Mönchengladbach-Lürrip.
Vorrangiges Ziel ist die Verbesserung
der Einstiegsverhältnisse und die An-
fahrbarkeit der Bushaltestelle sowie
die damit verbundene Attraktivierung
des ÖPNV.

Abweichung von der Vertragslaufzeit
oder dem Beginn bzw. Ende des Auf-
trags:
Keine Abweichung

i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleis-
tungen beendet werden sollen oder
Dauer des Bauleistungsauftrags; so-
fern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden
sollen:
Beginn der Ausführung:
Spätestens am
01.01.2022
Vollendung der Ausführung nach
Datum:
Spätestens am 31.05.2022

j) gegebenenfalls Angaben nach § 8
Abs.2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulas-
sung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind nur in Verbin-
dung mit einem Hauptangebot zuge-
lassen

k) gegebenenfalls Angaben nach § 8
Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulas-
sung der Abgabe mehrere Haupt -
angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zu-
gelassen

l) Name und Anschrift, Telefon- und
Faxnummer, Email-Adresse der
Stelle, bei der die Vergabeunterla-
gen und zusätzliche Unterlagen an-
gefordert und eingesehen werden
können; bei Ver öffentlichung der
Auftragsbekannt machung auf einem
Internetportal die Angabe einer In-
ternetadresse, unter der die Ver -
gabeunterlagen unentgeltlich, un-
eingeschränkt, vollständig und di-
rekt abgerufen werden können; § 11
Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt
elektronisch:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0D6XX/
documents

m) Gegebenenfalls Höhe und Bedin-
gungen für die Zahlung des Betrags,
der für die Unterlagen zu entrichten
ist:

n) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den
Eingang der Anträge auf Teilnahme,
Anschrift, an diese Anträge zu rich-
ten sind, Tag, an dem die Aufforde-
rungen zur Angebotsabgabe spätes-
tens abgesandt werden:

o) Frist für den Eingang der Angebote
und die Bindefrist:
Angebotsfrist:
16.11.2021 10:30 Uhr
Bindefrist:
16.12.2021

p) Anschrift, an die die Angebote zu
richten sind, gegebenenfalls auch
Anschrift, an die Angebote elektro-
nisch zu übermitteln sind:
Die Abgabe elektronischer Angebote
unter
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0D6XX
unter Beachtung der dort genannten
Nutzungsbedingungen ist zugelassen.

q) Sprache, in der die Angebote abge-
fasst sein müssen:
DE

r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese
nicht in den Vergabeunterlagen ge-
nannt werden, und gegebenenfalls
deren Gewichtung:
Niedrigster Preis

s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröff-
nungstermins, sowie Angabe, wel-
che Personen bei der Eröffnung der
Angebote anwesend sein dürfen
16.11.2021 10:30 Uhr
Ort der Öffnung:
Angebotsabgabe elektronisch über die
Vergabeplattform
https://www.vmp- rheinland.de
Personen, die bei der Eröffnung an -
wesend sein dürfen:

t) Gegebenenfalls geforderte Sicher-
heiten:

Bieter oder deren Bevollmächtigte sind
zur Angebotseröffnung nicht zugelas-
sen.

Sicherheit für die Vertragserfüllung
(§ 17 VOB/B):
- Soweit die Auftragssumme bei ei-

nem Auftrag im Offenen Verfahren
oder in einer Öffentlichen Aus-
schreibung mindestens 250.000
Euro ohne Umsatzsteuer beträgt,
ist Sicherheit für die Vertragserfül-
lung in Höhe von 5 % der Auftrags-
summe (inkl. Umsatzsteuer ohne
Nachträge) zu leisten.

Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17
VOB/B):
- Nach erfolgter Abnahme ist Sicher-

heit für Mängelansprüche zu lei-

sten. Die Sicherheit für Mängelan-
sprüche beträgt 3 % der Summe
der Abschlagszahlungen inkl. Um-
satzsteuer zum Zeitpunkt der Ab-
nahme.

u) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen und/oder
Hinweise auf die maßgeblichen Vor-
schriften, in denen sie enthalten
sind:

v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die
Bietergemeinschaft, nach der Auf-
tragsvergabe haben muss:

w) Verlangte Nachweise für die Beur-
teilung der Eignung des Bieters:
Unterlagen, die mit dem Angebot ab-
zugeben sind:
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nach -

unternehmerleistungen (wenn Teile
der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben wer-
den sollen; bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote für jedes Haupt -
angebot, in dem Teile der Leistung
an Unterauftrag-/Nachunternehmer
vergeben werden sollen)

- HVA B-StB Erklärung Bieter-/
Arbeitsgemeinschaft (wenn das An-
gebot von einer Bietergemeinschaft
abgegeben wird; bei Abgabe meh-
rerer Hauptangebote für jedes
Hauptangebot einer Bietergemein-
schaft)

- HVA B-StB Eigenerklärung zur Eig-
nung (falls keine PQ-Nummer vor-
handen bzw. die PQ- Qualifizierung
nicht einschlägig ist), alternativ
Einheitliche Europäische Eigener-
klärung

- Eigenerklärung Mindestlohngesetz
Unterlagen, die auf Verlangen der Ver-
gabestelle vorzulegen sind:
- Referenznachweise mit den im

Formblatt Eigenerklärung zur Eig-
nung genannten Angaben

- Erklärung zur Zahl der in den letzten
3 Jahren jahresdurchschnittlich be-
schäftigten Arbeitskräfte, gegliedert
nach Lohngruppen, mit extra aus-
gewiesenem Leitungspersonal

- Gewerbeanmeldung, Handelsregis -
terauszug und Eintragung in der
Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Han-
delskammer

- Rechtskräftig bestätigter Insolvenz-
plan (falls eine Erklärung über das
Vorliegen eines solchen Insolvenz-
planes angegeben wurde)

- Unbedenklichkeitsbescheinigung
der tariflichen Sozialkasse, falls das
Unternehmen beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung
des Finanzamtes bzw. Bescheini-
gung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheini-
gung ausstellt
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- Freistellungsbescheinigung nach §
48b Einkommensteuergesetz

- Unbedenklichkeitsbescheinigung
der Berufsgenossenschaft des zu-
ständigen Versicherungsträgers mit
Angabe der Lohnsummen

- Nachweise hinsichtlich einer even-
tuell durchgeführten Selbstreini-
gung

- Zur Höhe des Umsatzes Bestä -
tigung eines vereidigten Wirt-
schaftsprüfers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahres -
abschlüsse oder entsprechend tes -
tierte Gewinn- und Verlustrechnun-
gen

x) Name und Anschrift der Stelle, an
die sich der Bieter zur Nachprüfung
behaupteter Verstöße gegen Verga-
bebestimmungen wenden kann:
Bezeichnung:
Bezirksregierung Düsseldorf
– Dezernat 34 –
Postanschrift:
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Sonstige Informationen für Bieter:
Die Kommunikation und auch Angebots-
abgabe werden ausschließlich über den
Vergabemarktplatz geführt. Eine Unter-
schrift ist wegen der vereinbarten „Text-
form“ nicht erforderlich, wohl aber Erkenn-
barkeit des Absenders.
Das bedeutet, dass Anfragen und An -
gebote, die schriftlich, per Fax, telefonisch
oder mittels eMail erfolgen, zurück gewie-
sen werden.

Fristende für Bieterfragen:
08.11.2021

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit
Angebotsabgabe gefordert war, werden:
nachgefordert

Bekanntmachungs-ID:
CXPTYD0D6XX

Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie              2014/24/EU 

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:
Stadt Mönchengladbach,
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität,
Umwelt – VI/V – Vergabestelle –
Postanschrift:    Markt 11 
Ort:                    Mönchengladbach
NUTS-Code: DEA15
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt 
Postleitzahl: 41236
Land: Deutschland
E-Mail:
zentrale-vergabestelle-dezernatVI
@moenchengladbach.de

Internet-Adresse(n):
Hauptadresse:
https://www.moenchengladbach.de

I.3) Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für
einen uneingeschränkten und voll-
ständigen direkten Zugang ge-
bührenfrei zur Verfügung unter:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/
CXPTYD0D6UE/documents
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt
die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge
sind einzureichen elektronisch via:
https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/
CXPTYD0D6UE

I.4) Art des öffentlichen Auftrag-
 gebers
Regional- oder Kommunalbehörde

I.5) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags

Sanierung, Modernisierung und Er-
weiterung der Zentralbibliothek
Mönchengladbach Blücherstr. 6,
41061 Mönchengladbach - VE080
Metallbauarbeiten Innentüren
Referenznummer der Bekanntma-
chung: GMMG-2021-217

II.1.2) CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten

II.1.3) Art des Auftrags
Bauauftrag

II.1.4) Kurze Beschreibung:
VE080 Metallbauarbeiten
Innentüren

II.1.5) Geschätzter Gesamtwert
II.1.6) Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: 
nein

II.2) Beschreibung
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

45421131 Einbau von Türen
II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DEA15
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung:
Zentralbibliothek
Blücherstr. 6
41061 Mönchengladbach

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:
Metall-Glas-Anlagen Aluminium,
Festverglasungen und Rohrrah-
mentüren, mit und ohne Feuer-
schutz- und Rauchschutzanforde-
rung und Automatische Schiebe -
türanlagen in Flucht- und Ret-
tungswegen

II.2.5) Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien Preis

II.2.6) Geschätzter Wert
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rah-

menvereinbarung oder des dyna-
mischen Beschaffungssystems
Beginn: 14/01/2022
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert wer-
den: nein

II.2.10) Angaben über Varianten/Alter -
nativangebote
Varianten/Alternativangebote sind
zulässig: nein

II.2.11) Angaben zu Optionen
Optionen: nein

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäi-
schen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit
einem Vorhaben und/oder Pro-
gramm, das aus Mitteln der EU
finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
EFRE Alt MG

II.2.14) Zusätzliche Angaben
Ausführungszeit:
Vorleistungen Brandschutz
Beginn: 14.01.2022,
Ende: 31.01.2022,
Fertigmontage
Beginn: 15.08.2022,
Ende: 30.09.2022
Sicherheitsleistung für die Ver-
tragserfüllung (§ 17 VOB/B)
Soweit die Auftragssumme mindes -
tens 250.000 Euro ohne Umsatz-
steuer beträgt, ist Sicherheit für die
Vertragserfüllung in Höhe von fünf
Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu
leisten. Sicherheitsleistung für
Mängelansprüche
Die Sicherheit für Mängel -
ansprüche beträgt drei Prozent der
Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vor-
läufige Abrechnungssumme).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche,
finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen
III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung

einschließlich Auflagen hinsicht-
lich der Eintragung in einem Be-
rufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung
der Bedingungen:
Unterlagen, die mit dem Angebot
abzugeben sind:
- Angabe der PQ-Nummer im An-

gebotsschreiben oder Formblatt
Eigenerklärung zur Eignung
oder Einheitliche Europäische
Eigenerklärung

Unterlagen, die auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen sind:
- Referenznachweise mit den im

Formblatt Eigenerklärung zur
Eignung genannten Angaben

- Gewerbeanmeldung, Handels-
registerauszug und Eintragung
in der Handwerksrolle (Hand-
werkskarte) bzw. bei der Indus-
trie- und Handelskammer

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung
der Eignungskriterien:
Unterlagen, die auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen sind:
- Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der tariflichen Sozialkas-
se, falls das Unternehmen bei-
tragspflichtig ist
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- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw. Be-
scheinigung in Steuersachen,
falls das Finanzamt eine solche
Bescheinigung ausstellt

- Freistellungsbescheinigung
nach § 48b Einkommensteuer-
gesetz

- Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft
des zuständigen Versicherungs-
trägers mit Angabe der Lohn-
summen

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart

Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenverein -

barung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübe-
reinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaf-
fungsübereinkommen: nein

IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu

diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.:
2021/S 007-010389

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang
der Angebote oder Teilnahme -
anträge
Tag: 24/11/2021
Ortszeit: 10:00

IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Ab-
sendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teil-
nahme an ausgewählte Bewer-
ber

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) An -
gebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch

IV.2.6) Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben
bis: 23/01/2022

IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der
Angebote
Tag: 24/11/2021
Ortszeit: 10:00 Ort:
Angebotsabgabe elektronisch über
die Vergabeplattform
https://www.vmp-rheinland.de
Angaben über befugte Personen
und das Öffnungsverfahren:
Bieter oder deren Bevollmächtigte
sind zur Angebotseröffnung nicht
zugelassen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des

Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auf-
trag: nein 

VI.3) Zusätzliche Angaben:
Die Kommunikation und auch An-
gebotsabgabe werden ausschließ-
lich über den Vergabemarktplatz
geführt. Eine Unterschrift ist wegen
der vereinbarten „Textform“ nicht
erforderlich, wohl aber Erkennbar-
keit des Absenders.

Das bedeutet, dass Anfragen und
Angebote, die schriftlich, per Fax,
telefonisch oder mittels eMail erfol-
gen, zurück gewiesen werden.
Fristende für Bieterfragen:
16.11.2021
Bekanntmachungs-ID:
CXPTYD0D6UE

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nach-
prüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbe-
helfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:
Vergabekammer Rheinland
Postanschrift:Zeughausstraße 2-10
Ort: Köln Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland

VI.5) Tag der Absendung dieser Be-
kanntmachung:
25/10/2021

Auftragsbekanntmachung

Aktenzeichen: 37-420
Vergabe-Nr.: 37-2021-013
Bezeichnung des Verfahrens:
Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung
2022-2024

1. Art der Vergabe
Öffentliche Ausschreibung nach § 15
VgV

2. Bezeichnung der zur Angebotsab-
gabe auffordernden Stelle
Bezeichnung:
Fachbereich Organisation und IT
Postanschrift:
Wilhlem-Strauss-Str. 50-52,
41236 Mönchenglad-bach
E-Mail-Adresse:
zentrale-dienste@
moenchengladbach.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 120 499 170 

3. Bezeichnung der den Zuschlag er-
teilenden Stelle
Bezeichnung:
Stadt Mönchengladbach – Fachbe-
reich Feuerwehr
Postanschrift:
Stockholtweg 132,
41238 Mönchengladbach
E-Mail-Adresse:
ausschreibung-feuerwehr@
moenchengladbach.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 120 499 170

4. Bezeichnung der Stelle, bei der die
Angebote einzureichen sind
Wie Ziffer 2 
Elektronische Angebote werden über
den Vergabemarktplatz des Landes
NRW eingereicht.

5. Form der Angebote
Zugelassen ist: die Abgabe
elekronischer Angebote ausschließ-
lich unter www.evergabe.nrw.de.

6. Art und Umfang der Leistung sowie
Ort der Leistungserbringung
Lieferung von Dienst- und Schutzklei-
dung 2022 – 2024
Feuer- und Rettungswache I, Von-
Groote-Str. 66, 41066 Mönchenglad-
bach

7. ggf. Anzahl, Größe und Art der ein-
zelnen Lose
Los 1 - Brandschutzanzug BF
Los 2 - Brandschutzanzug FF
Los 3 - Schutzanzug MFA
Los 4 - Feuerwehrhelm
Los 5 - Uniform NRW
Los 6 - Rettungsdiensthose
Los 7 - Rettungsdienstjacke
Los 8 - T-Shirt
Los 9 – Polo-Hemd
Los 10 - Diensthemd-Kurzarm
Los 11 - Diensthemd-Langarm
Los 12 - Fleecejacke
Los 13 - BS-Handschuhe
Los 14 - Halbschuhe
Los 15 - Sicherheitsschuhe Typ A
Los 16 - Sicherheitsschuhe Typ B
Los 17-  Schnürstiefel
Los 18 - Schaftstiefel

8. ggf. Zulassung von Nebenangebo-
ten
Nebenangebote sind nicht zugelas-
sen.

9. etwaige Bestimmungen über die
Ausführungsfrist
Drei Jahre nach Auftragserteilung

10. Elektronische Adresse, unter der
die Vergabeunterlagen abgerufen
werden können oder die Bezeich-
nung und die Anschrift der Stelle,
die die Vergabeunterlagen abgibt
oder bei der sie eingesehen werden
können
Adresse zum elektronischen Abruf:
www.evergabe.nrw.de

Hinweise zu Maßnahmen zum Schutz
der Vertraulichkeit sind den Nutzungs-
bedingungen des Vergabemarktplat-
zes NRW zu entnehmen.

11. Ablauf der Angebotsfrist
30.11.2021, 12:00 Uhr

12. Ablauf der Bindefrist
28.02.2022

13. Höhe geforderter Sicherheits -
leistungen
./.

14. Wesentliche Zahlungsbedingungen
oder Angabe der Unterlagen, in de-
nen sie enthalten sind
Gemäß Vergabeunterlagen

423



15. Angabe der Eignungskriterien und
der mit dem Angebot vorzulegen-
den Unterlagen zur Beurteilung der
Eignung 

Eignungskriterien zur

Befähigung und Erlaubnis zur Berufs-
ausübung
Angabe der Unterlagen:
- Eigenerklärung über gewerberecht-

liche Voraussetzung
wirtschaftlichen und finanziellen Leis -
tungsfähigkeit.
Angabe der Unterlagen:
- Eigenerklärung über Erfüllung der

gesetzlichen Pflichten zur Zahlung
der vom Finanzamt und der nicht
vom Finanzamt erhobenen Steuern,
sowie der Beiträge zur Sozialversi-
cherung und zur Berufsgenossen-
schaft.

technischen und beruflichen Leis -
tungsfähigkeit.
Angabe der Unterlagen:
- Referenzliste über mindestens fünf

vergleichbare Aufträge der letzten
fünf Jahre.

Eigenerklärung Ausschlussgründe
(Formular 521)

16. Angabe der Zuschlagskriterien
Lose 1 - 7 und 13 - 18
• Preis - Gewichtung 70%
• Ausführungsfrist/Lieferzeit - 

Gewichtung 20%
• Kundendienst/Reparaturservice -

Gewichtung 10%
Lose 8-12
• Preis - Gewichtung 80%
• Ausführungsfrist/Lieferzeit -

Gewichtung 20%
Siehe Wertungsmatrix 

17. Berücksichtigung von Werkstätten
für behinderte Menschen und von
Inklu sionsbetrieben 
Sofern das Angebot einer anerkannten
Werkstätte für behinderte Menschen
oder einer anerkannten Blindenwerk-
stätte oder diesen Einrichtungen ver-
gleichbare Einrichtungen (nachfolgend
bevorzugte Bieter) ebenso wirtschaft-
lich wie das ansonsten wirtschaftlich-
ste Angebot eines insofern nicht be-
vorzugten Bieters ist, so wird dem be-
vorzugten Bieter der Zuschlag erteilt.
Bei der Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit der Angebote wird der von den be-
vorzugten Bietern angebotene Preis
mit einem Abschlag von 15 von Hun-
dert berücksichtigt. Voraussetzung für
die Berücksichtigung des Abschlags
ist, dass die Herstellung der angebote-
nen Lieferungen zu einem wesentli-
chen Teil durch die bevorzugten Bieter
erfolgt. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn die Wertschöpfung durch
ihre Beschäftigten mehr als 10 % des
Nettowerts der zugekauften Waren be-
trägt.

18. Sonstiges
Eigenerklärung Mindestlohn
(Formular 522)

Auftragsbekanntmachung

Aktenzeichen: 37-420
Vergabe-Nr.: 37-2021-014
Bezeichnung des Verfahrens: Beschaffung
von drei Löschgruppenfahr-zeugen LF 10

1. Art der Vergabe
Öffentliche Ausschreibung nach § 15
VgV

2. Bezeichnung der zur Angebotsab-
gabe auffordernden Stelle
Bezeichnung:
Fachbereich Organisation und IT
Postanschrift:
Wilhelm-Strauss-Str.50-52,41236
Mönchengladbach
E-Mail-Adresse: zentrale-
dienste@moenchengladbach.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 120 499 170 

3. Bezeichnung der den Zuschlag er-
teilenden Stelle
Bezeichnung:
Stadt Mönchengladbach –
Fachbereich Feuerwehr
Postanschrift:
Stockholtweg 132,
41238 Mönchengladbach
E-Mail-Adresse:
ausschreibung-feuerwehr@
moenchengladbach.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 120 499 170

4. Bezeichnung der Stelle, bei der die
Angebote einzureichen sind
Wie Ziffer 2 
Elektronische Angebote werden über
den Vergabemarktplatz des Landes
NRW eingereicht.

5. Form der Angebote
Zugelassen ist: die Abgabe elekroni-
scher Angebote ausschließlich unter
www.evergabe.nrw.de.

6. Art und Umfang der Leistung sowie
Ort der Leistungserbringung
Lieferung von drei Löschgruppenfahr-
zeugen LF 10

7. ggf. Anzahl, Größe und Art der ein-
zelnen Lose
Los 1 – Fahrgestell
Los 2 – Auf- und Ausbau
Los 3 – Beladung
Los 4 - Digitalfunk

8. ggf. Zulassung von Nebenangebo-
ten
sind nicht zugelassen

9. etwaige Bestimmungen über die
Ausführungsfrist
II. Quartal 2023

10. Elektronische Adresse, unter der
die Vergabeunterlagen abgerufen
werden können oder die Bezeich-
nung und die Anschrift der Stelle, 

die die Vergabeunterlagen abgibt
oder bei der sie eingesehen werden
können
Adresse zum elektronischen Abruf:
www.evergabe.nrw.de
Hinweise zu Maßnahmen zum Schutz
der Vertraulichkeit sind den Nut-
zungsbedingungen des Vergabe-
marktplatzes NRW zu entnehmen.

11. Ablauf der Angebotsfrist
02.12.2021, 12:00 Uhr

12. Ablauf der Bindefrist
28.02.2022

13. Höhe geforderter Sicherheitslei-
stungen
./.

14. Wesentliche Zahlungsbedingungen
oder Angabe der Unterlagen, in de-
nen sie enthalten sind
Gem. Vergabeunterlagen

15. Angabe der Eignungskriterien und
der mit dem Angebot vorzulegen-
den Unterlagen zur Beurteilung der
Eignung 

Eignungskriterien zur 

Befähigung und Erlaubnis zur Berufs-
ausübung
Angabe der Unterlagen:
- Eigenerklärung über gewerbe -

recht liche Voraussetzungen
wirtschaftlichen und finanziellen Leis -
tungsfähigkeit.
Angabe der Unterlagen:
- Eigenerklärung über Erfüllung der

gesetzlichen Pflichten zur Zahlung
der vom Finanzamt und der nicht
vom Finanzamt erhobenen Steuern
sowie der Beiträge zur Sozialver-
sicherung und zur Berufsgenos-
senschaft.

technischen und beruflichen Leis -
tungsfähigkeit.
Angabe der Unterlagen:
- Am sog. „LKW-Kartell“ beteiligte

Bieter oder ggf. deren Lieferanten
haben eine Bietererklärung zur Zu-
sicherung bzw. zur Wiederherstel-
lung der Zuverlässigkeit beizufü-
gen (Selbstreinigung, § 125 Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen, GWB).

- Bieter, die sich am Wettbewerb zu
Los 2 (Auf-/Ausbau) beteiligen
möchten, haben mindestens fünf
vergleichbare Referenzprojekte
(nicht älter als drei Jahre) zu be-
nennen.  

- Angaben zum für die Leitung und
Aufsicht vorgesehenen techni-
schen Personal für die Ausführung
der Leistungen im Bereich der
Funktechnik (Nachweis „Fachmon-
teur für Digitalfunk in Fahrzeugen
(TÜV)“ oder vergleichbar).

Eigenerklärung Ausschlussgründe 
(Formular 521)
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16. Angabe der Zuschlagskriterien
Los 1 - Fahrgestell:
Preis 75%
techn. Wert 10%
Service 10%
Umwelt 5%
Bewertung gemäß Beschreibung bei-
gefügter Wertungsmatrix, Anlage 4
Los 2 - Auf-/Ausbau:
Preis 70%
techn. Wert 10%
Service 20%
Bewertung gemäß Beschreibung bei-
gefügter Wertungsmatrix, Anlage 5
Los 3 - Beladung:
Preis 100%
Los 4 - Digitalfunk:
Preis 100%

17. Berücksichtigung von Werkstätten
für behinderte Menschen und von
Inklusionsbetrieben 
Sofern das Angebot einer anerkann-
ten Werkstätte für behinderte Men-
schen oder einer anerkannten Blin-
denwerkstätte oder diesen Einrichtun-
gen vergleichbare Einrichtungen
(nachfolgend bevorzugte Bieter)
ebenso wirtschaftlich wie das anson-
sten wirtschaftlichste Angebot eines
insofern nicht bevorzugten Bieters ist,
so wird dem bevorzugten Bieter der
Zuschlag erteilt. Bei der Beurteilung
der Wirtschaftlichkeit der Angebote
wird der von den bevorzugten Bietern
angebotene Preis mit einem Abschlag
von 15 von Hundert berücksichtigt.
Voraussetzung für die Berücksichti-
gung des Abschlags ist, dass die Her-
stellung der angebotenen Lieferungen
zu einem wesentlichen Teil durch die
bevorzugten Bieter erfolgt. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die
Wertschöpfung durch ihre Beschäftig-
ten mehr als 10 % des Nettowerts der
zugekauften Waren beträgt.

18. Sonstiges
Eigenerklärung Mindestlohn
(Fomular 522)

Öffentliche Bekanntmachung
des Jahresabschlusses 2020

Gemeinnü?tzige Kreisbau
Aktiengesellschaft

Die Hauptversammlung der „Gemein -
nü?tzigen Kreisbau AG“ hat am 27. August
2021 den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020,
mit einer Bilanzsumme von
102.260.324,45 € und einem Jahresü?ber-
schuss von 2.083.143,59 € festgestellt.

Gemäß § 18 Nr. 1 der Satzung ist ein
Betrag in Höhe von 104.157,18 € in die
„Gesetzliche Rü?cklage“ und gemäß § 18 Nr.
2 einen Betrag in Höhe von 989.493,21 €
in „Anlage Gewinnrü?cklagen“ einzustellen.

Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe
von 989.493,20 € wird wie folgt verwen-
det:
Ausschü?ttung einer Dividende
575.000,00 €
Einstellung in „Andere Gewinnrücklagen“
414.493,20 €

Der Vorstand
Christian Heinen Frank Meier

Jahresabschluss und Lagebericht liegen
in der Zeit vom 15. November bis 19.
November 2021 im Verwaltungsgebäude
Königstraße 151 zur Einsichtnahme aus.

Die mit der gesetzlichen Prü?fung be -
auftragte Wirtschaftspru?fungsgesellschaft
Bavaria Treu AG, hat am 02. Juli 2021 den
anliegenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk
des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinnützige Kreisbau Aktien -
gesellschaft, Mönchengladbach

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ge -
meinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft,
Mönchengladbach, – bestehend aus der
Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1.1. bis 31.12.2020 sowie den An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der Gemeinnützige Kreisbau Ak-
tiengesellschaft, Mönchengladbach, für
das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020
geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahres -

abschluss in allen wesentlichen Be -
langen den deutschen, für Kapital -
gesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.
2020 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.
2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesent -
lichen Belangen steht dieser Lage -
bericht in Einklang mit dem Jahres -
abschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des Jahresabschlusses und des Lage -
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahres -
abschlusses und des Lageberichts in
Über einstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lage -
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Über -
einstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Jahres -
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter und des Aufsichtsrats für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrecht -
lichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Auf -
stellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu
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bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeig -
nete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungs -
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Lage -
berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus
• identifizieren und beurteilen wir die Risi-

ken wesentlicher – beabsichtigter oder

unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem
für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und
den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maß -
nahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Ge-
sellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der
von den gesetzlichen Vertretern an -
gewandten Rechnungslegungsmetho-
den sowie die Vertretbarkeit der von
den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetz -
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesent -
liche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesent -
liche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jewei -
liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung,
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der An -
gaben sowie ob der Jahresabschluss
die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass
der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsäch -
lichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das
von ihm vermittelte Bild von der Lage
des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den
von den gesetzlichen Vertretern dar -
gestellten zukunftsorientierten Angaben
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben
aus diesen Annahmen. Ein eigenstän -
diges Prüfungsurteil zu den zukunfts -
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunfts -
orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.

Erfurt, 2. Juli 2021

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

(Will)                                 (Pritschet)
Wirtschaftsprüfer             Wirtschaftsprüfer

Öffentliche Bekanntmachung
des Jahresabschlusses 2020

der GWSG mbH

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit ei-
ner Bilanzsumme von € 121.582.856,40
und in der Gewinn- und Verlustrechnung
mit einem Jahresüberschuss von €
3.257.120,77 ab. Gemäß § 18 Nr. 4 des
Gesellschaftsvertrages ist aus dem Jahre-
süberschuss ein Betrag in Höhe von €
330.000,-- in die „Gesellschaftsvertragli-
che Rücklage“ einzustellen. Vom Bilanzge-
winn in Höhe von € 2.927.120,77 wird ein
Betrag in Höhe von € 2.300.000,00 an den
Gesellschafter ausgeschüttet und der rest-
liche Betrag in Höhe von € 627.120,77
wird in „Andere Gewinnrücklagen“ einge-
stellt. Der Jahresabschluss wird formal
festgestellt.
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 15. November bis 19. No-
vember 2021 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
im Verwaltungsgebäude Königstraße 151,
Zimmer E 22, nach vorheriger telefonischer
Terminabsprache, zur Einsichtnahme aus.
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlus-
ses und Lageberichtes beauftragten Wirt-
schaftsprüfer der Firma Bavaria Treu AG,
haben am 23. August 2021 folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:

Bestätigungsvermerk
des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinnützige Kreisbau Aktien -
gesellschaft, Mönchengladbach

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ge -
meinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft,
Mönchengladbach, – bestehend aus der
Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1.1. bis 31.12.2020 sowie den An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der Gemeinnützige Kreisbau Ak-
tiengesellschaft, Mönchengladbach, für
das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020
geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahres -

abschluss in allen wesentlichen Be -
langen den deutschen, für Kapital -
gesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.
2020 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.
2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesent -
lichen Belangen steht dieser Lage -
bericht in Einklang mit dem Jahres -
abschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des Jahresabschlusses und des Lage -
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahres -
abschlusses und des Lageberichts in
Über einstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lage -

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Über -
einstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Jahres -
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter und des Aufsichtsrats für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrecht -
lichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Auf -
stellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeig -
nete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die

Überwachung des Rechnungslegungs -
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Lage -
berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus
• identifizieren und beurteilen wir die Risi-

ken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem
für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und
den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maß -
nahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Um-
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ständen angemessen sind, jedoch nicht
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Ge-
sellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der
von den gesetzlichen Vertretern an -
gewandten Rechnungslegungsmetho-
den sowie die Vertretbarkeit der von
den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetz -
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesent -
liche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesent -
liche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jewei -
liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung,
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der An -
gaben sowie ob der Jahresabschluss
die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass
der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsäch -
lichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das
von ihm vermittelte Bild von der Lage
des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den
von den gesetzlichen Vertretern dar -
gestellten zukunftsorientierten Angaben
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben
aus diesen Annahmen. Ein eigenstän -
diges Prüfungsurteil zu den zukunfts -
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunfts -
orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.

Erfurt, 23. August 2021
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Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches 

Das nachstehend aufgeführte verloren -
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, wurde am 12. Oktober 2021 durch
Beschluss des Sparkassenvorstandes für
kraftlos erklärt: 

Sparkassenbuch-Nr.: 
3402609071 

Mönchengladbach, den 13. Oktober 2021 

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH 
Der Vorstand
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